
Begründung vom  10.02.2017

zum

Bebauungsplan Nr. 57 "westlich Ratinger Straße / östlich Friedhofsallee"

LAGE IM STADTGEBIET            M.: 1/10000



Stadt Heiligenhaus - Bebauungsplan Nr. 57 
„westlich Ratinger Straße / östlich Friedhofsallee“  

 1 

 

BEGRÜNDUNG mit UMWELTBERICHT    
gemäß § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch  
zum  
Bebauungsplan Nr. 57 „westlich Ratinger Straße / östlich Friedhofsallee“, 
 
 
   
 
 
 

I N H A L T 
 
 
1. Lage / Geltungsbereich / Topographie 
 
2. Planungsrechtliche Situation 
 
3. Derzeitige Nutzung 
 
4. Planerische Ziele 
 
5 Erläuterungen zu den Planfestsetzungen 
5.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 
5.2 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
5.3 Verkehrliche Erschließung / Stellplätze 
5.4 Gestaltung baulicher Anlagen 
5.5 Flächen und Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen 

und Sträuchern / Maßnahmenflächen 
5.6 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
 
6. Ver- und Entsorgung 
 
7. Umweltbelange 
7.1 Umweltbericht 
7.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
7.3 Artenschutz 
7.4 Immissionsschutz 
7.5 Altlasten 
7.6 Kampfmittel 
7.7 Bodendenkmale 
 
8. Freileitungen 
 
9. Bundesautobahnen 
 
10. Bodenordnende Maßnahmen 
 
11. Flächengrößen 
 
 
 
 



Stadt Heiligenhaus - Bebauungsplan Nr. 57 
„westlich Ratinger Straße / östlich Friedhofsallee“  

 2 

1. LAGE / GELTUNGSBEREICH / TOPOGRAPHIE 
 
 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 57 umfasst die zurzeit landwirtschaft-

lich genutzten Flächen südwestlich der Feuer- / Rettungswache der Stadt Heiligen-
haus, zwischen der Friedhofsallee, der Ratinger Straße, dem Leibecker Bachtal und 
der sanierten ehemaligen Hausmülldeponie „In der Leibeck“. Die Entfernung zum 
Stadtzentrum beträgt ca. 2 km. 

 
 Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 
 

 Im Norden durch eine Teilfläche des Flurstücks 778, Gemarkung Heiligenhaus, 
Flur 15 (Friedhofsallee), durch die nördliche Grenze des Flurstücks 408, Gemar-
kung Heiligenhaus, Flur 15 (südliche Grenze des Grundstücks der Feuer- / Ret-
tungswache) sowie durch eine Teilfläche des Flurstücks 476, Gemarkung Heili-
genhaus, Flur 15 (Ratinger Straße). 
 

 Im Osten und Südosten durch die östlichen Grenzen der Flurstücke 476 und 609, 
Gemarkung Heiligenhaus, Flur 15 sowie durch die nordwestlichen Grenzen der 
Flurstücke 543, 608 und 227, Gemarkung Heiligenhaus, Flur 15. 
 

 Im Südwesten durch die südwestliche Grenze des Flurstücks 609, Gemarkung Hei-
ligenhaus, Flur 15 sowie durch eine Teilfläche des Flurstücks 778, Gemarkung 
Heiligenhaus, Flur 15. 
 

 Im Nordwesten durch die nordwestliche Grenze des Flurstücks 778, Gemarkung 
Heiligenhaus, Flur 15. 
 
 

Durch das in Richtung Südwesten abfallende Gelände ergibt sich zwischen der Ratin-
ger Straße im Nordosten (Höhe über NN  177 m.) und der Friedhofsallee im Südwes-
ten (Höhe über NN 155 m.) eine Höhendifferenz von 22 m. 
  
 

2.  PLANUNGSRECHTLICHE SITUATION  
 

Der gültige Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf aus dem Jahre 1999 
stellt den Planbereich zurzeit noch als Bereich für „gewerbliche und industrielle Nut-
zung“ (GIB) dar. Der Regionalplan Düsseldorf befindet sich derzeit in der Fortschrei-
bung. Der 2. Entwurf des überarbeiteten Regionalplans (Stand Mai 2016) stellt nun 
den Planbereich des Bebauungsplanes Nr. 57 als „Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) 
für zweckgebundene Nutzungen (GE)“ dar. Innerhalb dieser Fläche sind Gewerbege-
biete im Sinne des § 8 BauNVO zulässig. Störende Gewerbe- und Industriegebiete, 
wie sie in einem GIB möglich sind, können hier nicht vorgesehen werden. 
 
Im Flächennutzungsplan der Stadt Heiligenhaus vom 30. April 1991 werden die zur-
zeit landwirtschaftlich genutzten Flächen als Flächen für die Landwirtschaft, die Flä-
chen der Friedhofsallee als örtlicher Hauptverkehrszug und die südlich an der Feuer-
wache angrenzenden, ebenfalls landwirtschaftlich genutzten Flächen, als Flächen für 
den Gemeinbedarf, mit der Zweckbestimmung Feuerwehr, öffentliche Verwaltung, 
dargestellt. 
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Östlich des Geltungsbereiches befindet sich der Werkerwald. Dieser wird im Flächen-
nutzungsplan entsprechend als Wald und zudem als geschützter Landschaftsbestand-
teil (LB) dargestellt. 
 
 

    Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Heiligenhaus 
 
 
Durch die im Bebauungsplan vorgesehene Planung wird eine Änderung des Flächen-
nutzungsplanes erforderlich, die gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren erfolgt. 
 
Zur Anpassung dieser Bauleitplanung (Flächennutzungsplanänderung) an die Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung gem. § 1 Abs. 4 i. V. mit § 34 Landesplanungsge-
setz wurde im Januar 2017 ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. 
 
Die im Plangebiet liegenden Flächen der Friedhofsallee befinden sich im Geltungsbe-
reich des seit dem 01.11.1969 rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 32 „Friedhofsal-
lee“, der mit Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 57 aufgehoben wird. 
 
Der Planbereich wird derzeit über die Ratinger Straße und die Friedhofsallee erschlos-
sen. 
 
 

 
3. DERZEITIGE NUTZUNG  
 

Das Plangebiet wird größtenteils landwirtschaftlich genutzt. Die der Erschließung des 
städtischen Friedhofs dienende Friedhofsallee, besteht aus einer Fahrbahn und einem 
separaten Fuß- und Radweg, der beidseitig durch eine Baumreihe (Linden) eingefasst 
wird. Diese Lindenallee ist im Landschaftsplan des Kreises Mettmann als geschützter 
Landschaftsbestandteil festgesetzt. 
Südlich und südöstlich an das Plangebiet angrenzend befinden sich eine ehemalige 
Pferdeweide, eine Baumgruppe, das Leibecker Bachtal und das bereits fertig gestellte 
Regenrückhaltebecken im Leibecker Bachtal, welches zur Aufnahme der Nieder-
schlagswasser der Deponieflächen und der versiegelten Flächen des Plangebietes 
dient. Dieser Bereich ist Bestandteil des geschützten Landschaftsbestandteiles LB 
B.2.8.-25 „Siepen des Leibecker Baches“. 
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Nordwestlich der Friedhofsallee liegen landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie die 
Hofanlage „Klein Selbeck“.  
 
Im Südwesten grenzen die Grünannahmestelle der Stadt Heiligenhaus sowie die Flä-
chen der sanierten Hausmülldeponie „In der Leibeck“ an das Plangebiet an. 
 
Im Norden liegt die Feuer- und Rettungswache der Stadt Heiligenhaus. 
 
  
 

4. PLANERISCHE ZIELE 
 

Durch die Ausweisung eines großen Bereiches für gewerbliche Nutzung im überarbei-
teten Regionalplan für den Regierungsbezirkes Düsseldorf (2. Entwurf Stand Mai 
2016) besteht für die Stadt Heiligenhaus die Möglichkeit, südwestlich der Feuerwache 
im Bereich Ratinger Straße / Friedhofsallee einen großflächigen Gewerbestandort zu 
entwickeln. Diese Flächen sind in der Stadt Heiligenhaus die einzigen Flächen, die das 
Potenzial für größere gewerbliche Bauvorhaben bieten würde. 
 
Im Zusammenhang mit der im Bau befindlichen Weiterführung der Bundesautobahn 
A 44 zwischen der A 3 im Westen und dem bereits fertig gestellten Teilstück auf Vel-
berter Stadtgebiet sowie des dann nur noch 15 Fahrminuten entfernt liegenden Flug-
hafen Düsseldorf, erhält das Gewerbegebiet an der Ratinger Straße eine außerordent-
liche Standortgunst. 
 
Verschiedene Firmen haben in der Vergangenheit bereits die Stadtverwaltung kontak-
tiert und ihr Interesse an einer Umsiedlung bzw. an einer Erweiterung ihres Betriebes 
dargelegt. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird nun das Ziel verfolgt, die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur gewerblichen Bebauung dieser zurzeit landwirt-
schaftlich genutzten Flächen zu schaffen. Dadurch kann der bestehenden und zukünf-
tigen Nachfrage nach gewerblichen Flächen entsprochen, dem gravierenden, in der 
Region atypischen Arbeitsplatzrückgang entgegengewirkt und die Wettbewerbsfähig-
keit des Standortes Heiligenhaus gesichert werden. 
 
Die Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft der Stadt Heiligenhaus hat bereits die 
Flächen im Zuge einer aktiven Bodenvorratspolitik erworben und beabsichtigt, sie ak-
tiv zu vermarkten. 
 
Um Entwicklungsmöglichkeiten dieser Flächen aufzuzeigen hat die Stadt Heiligenhaus 
bereits im Jahre 2001 für die gesamten Flächen des im Regionalplan GEP 99 vorge-
sehenen Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiches (GIB) eine erste städtebauliche 
Rahmenplanung erarbeiten lassen. 
 
Im Jahre 2016 erfolgte eine neue städtebauliche Betrachtung durch das Dortmunder 
Planungsbüro -pesch partner architekten und stadtplaner GmbH-. Diese Planung, die 
in ihrem Gesamtkonzept auch Flächen westlich und südlich des Plangebietes mit ein-
bezieht, übernahm als Grundlage die vorgesehenen Darstellungen des überarbeiteten 
Regionalplans (2. Entwurf).  
 
Gemäß den Ergebnissen des Rahmenplans eignen sich die östlich der Friedhofsallee 
liegenden Gewerbeflächen, in der Planzeichnung als GE 3a-d festgesetzt, aufgrund ih-
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rer weniger starken Hangneigung für Betriebe mit flächenintensiven Strukturen. Zu-
dem sind diese Flächen für hallengeprägte Gewerbebauten prädestiniert, da eine Be-
bauung durch die Friedhofsallee und die Gehölzgruppen des Leibecker Bachtals vom 
Landschaftsraum her nicht direkt einsehbar ist.  
 
 
 

5. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PLANFESTSETZUNGEN 
 
 
 5.1  Art und Maß der baulichen Nutzung 
  

Entsprechend der geplanten Nutzung werden im gesamten Planbereich die Bauflä-
chen als Gewerbegebiete im Sinne des § 8 BauNVO festgesetzt. 
 
Zum Schutz der östlich der Ratinger Straße liegenden Wohnbebauung (Nonnenbruch) 
werden in Anlehnung an den Abstandserlass NRW die im Plangebiet festgesetzten 
Gewerbegebiete gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO nach der Art der Betriebe und Anlagen 
und deren besonderen Bedürfnisse und Eigenschaften durch textliche Festsetzung wie 
folgt gegliedert: 
 
Für die Gewerbegebiete GE 1 und GE 2 gilt, dass die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 allgemein 
zulässigen Gewerbebetriebe der Abstandsklassen I – VII der Abstandsliste zum Ab-
standserlass NRW nicht zulässig sind, da der Abstand zur Wohnbebauung in Teilbe-
reichen geringer als 100 m ist. 
Ausnahmsweise können Betriebe der Abstandsklasse VII oder Betriebe mit ähnlichem 
Emissionsgrad zugelassen werden, wenn im Einzelfall durch Gutachten nachgewiesen 
wird, dass das Vorhaben die benachbarte Wohnbebauung nicht unzulässig stört. Die-
se Ausnahme gilt nicht für die folgenden Geruchsemittenten aus der Abstandsklasse 
VII: 
 
Nr. 204 Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Catering – Betriebe) 
Nr. 207 Autolackierereien 
Nr. 216 Großwäschereien oder große chemische Reinigungsanlagen 
Nr. 221 Anlagen zur Runderneuerung von Reifen (Einsatzstoff Kautschuk weniger als 
            50 kg/h) nicht zulässig. 
 
Aufgrund des geringen Abstandes zu den angrenzenden Wohngebäuden wird in den 
Gewerbegebieten GE 1 und GE 2 die Zulassung von Lagerplätzen ausgeschlossen. 
 
In den festgesetzten Gewerbegebieten GE 3a und GE 3b sind die allgemein zulässigen 
Gewerbebetriebe der Abstandsklassen I – VI der Abstandsliste zum Abstandserlass 
NRW und darüber hinaus die in der Abstandsklasse VII des Abstandserlasses NRW 
genannten geruchsemittierenden Betriebe, 
Nr. 204 Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Catering – Betriebe) 
Nr. 207 Autolackierereien 
Nr. 216 Großwäschereien oder große chemische Reinigungsanlagen 
Nr. 221 Anlagen zur Runderneuerung von Reifen (Einsatzstoff Kautschuk weniger als 
            50 kg/h) nicht zulässig. 
 
In dem festgesetzten Gewerbegebiet GE 3c sind die allgemein zulässigen Gewerbebe-
triebe der Abstandsklassen I – V der Abstandsliste zum Abstandserlass NRW nicht zu-
lässig. 
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In dem festgesetzten Gewerbegebiet GE 3d sind die allgemein zulässigen Gewerbebe-
triebe der Abstandsklassen I – IV der Abstandsliste zum Abstandserlass NRW  
nicht zulässig. 
 
Für die GE-Gebiete 3b – 3d können auch Betriebe des nächstgrößeren Abstandes der 
Abstandsliste oder Betriebe mit ähnlichem Emissionsgrad ausnahmsweise zugelassen 
werden, wenn im Einzelfall nachgewiesen wird, dass das Vorhaben die benachbarte 
Wohnnutzung nicht unzulässig stört. 
 
Zur Sicherung der Gewerbeflächen für produzierende und verarbeitende Betriebe sind 
die in einem Gewerbegebiet allgemein zulässigen Tankstellen und Anlagen für sportli-
che Zwecke und die ausnahmsweise zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle, so-
ziale und gesundheitliche Zwecke nicht zulässig. 
 
Vergnügungsstätten, die gem. § 8 Abs. 3 BauNVO in einem Gewerbegebiet ebenfalls 
ausnahmsweise zulässig sind, werden durch textliche Festsetzung ausgeschlossen, 
um das angrenzende Wohnen durch eine Ansiedlung von Spielhallen, Diskotheken 
etc., die in den Abendstunden zu einer vermehrten Verkehrsbelastung führen könn-
ten, nicht zu beeinträchtigen. 
 
Zum Schutz des Einzelhandels in den zentralen Versorgungsbereichen der Stadt Heili-
genhaus werden im Bebauungsplan per Festsetzung Einzelhandelsnutzungen jeglicher 
Art grundsätzlich ausgeschlossen. Um jedoch Produktions-, Handwerks-, und Dienst-
leistungsbetrieben in begrenztem Umfang einen Direktverkauf im Gewerbegebiet zu 
ermöglichen, wird weiterhin festgesetzt, dass Verkaufsstätten der vorgenannten Be-
triebe zulässig sind, wenn die Verkaufsfläche dem Betrieb räumlich zugeordnet, in be-
trieblichem Zusammenhang errichtet, dem Hauptbetrieb flächenmäßig und umsatz-
mäßig untergeordnet ist und die Grenze der Großflächigkeit nach § 11 Abs. 3 BauNVO 
nicht überschritten wird. 
 
Wegen der im Gewerbebau stark differierenden Geschosshöhen und um die Höhen-
entwicklung im Planbereich zu steuern (Höhenstaffelung) und zu begrenzen, wird in 
den Gewerbegebieten bzw. deren Teilbereiche die zulässigen Gebäudehöhe durch die 
Festsetzung der maximalen Höhe ü. NN eingeschränkt.  
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch diese Höhenbegrenzung und durch die 
Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) ausreichend und abschließend geregelt. 
 
Entsprechend der angestrebten flexiblen gewerblichen Bebaubarkeit der Gewerbe-
grundstücke wird eine Grundflächenzahl von 0,8 festgesetzt. 
 
 
5.2  Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
 
In den Gewerbegebieten GE 1 und GE 3 a-d wird die abweichende Bauweise gem. § 
9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Damit soll 
ermöglicht werden, dass auch gewerbliche Gebäude mit einer Länge von über 50 m, 
z.B. Hallen, errichtet werden können. Die überbaubaren Flächen werden durch Bau-
grenzen und Baulinien, entsprechend der Zielsetzung, hier Betriebe mit flächeninten-
siven Strukturen anzusiedeln, ausgedehnt festgesetzt. So besteht die Möglichkeit, fle-
xibel große Baugrundstücke zu bilden. 
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Die Anordnung der Baulinien entlang der Planstraße sowie im südlichen Bereich der 
Friedhofsallee dient dem Ziel, an diesen Stellen das planerisch ungewollte Vor- und 
Zurückspringen der Baufluchten zu verhindern. Die Festsetzung unterstützt die Struk-
tur einer gewünschten geordneten Bebauung. 
 
 
5.3  Verkehrliche Erschließung / Stellplätze 
 
Die verkehrliche Aufschließung und Anbindung dieses Bebauungsplangebietes erfolgt 
von der Ratinger Straße aus über eine neu anzulegende Planstraße im Bereich des 
derzeitigen Fußweges, südlich des Gewerbegebietes GE 1. Im weiteren Verlauf erfolgt 
sie über die neu auszubauende Friedhofsallee.  
 
Die der verkehrlichen Erschließung dienenden Flächen werden im Bebauungsplan als  
öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt. Dabei wird im Bereich der Friedhofsallee der 
Flächenbedarf für eine 3-reihige Baumallee innerhalb der im Plan festgesetzten öf-
fentlichen Verkehrsfläche bereits berücksichtigt. Die Allee soll als prägendes und be-
lebendes Landschaftsbild neu angelegt werden. Dazu wird festgesetzt, dass innerhalb 
der öffentlichen Verkehrsflächen mindestens 53 Linden zu pflanzen und diese zur Si-
cherung des neuen Baumbestandes dauerhaft zu erhalten und bei Abgang artgleich 
zu ersetzten sind.  
 
Erforderliche und notwendige Stellplätze sind in den Gewerbegebieten auf den jewei-
ligen Grundstücken nachzuweisen. Die Errichtung öffentlicher Stellplätze ist innerhalb 
der öffentlichen Verkehrsflächen möglich. 
Als landschaftspflegerische Maßnahme wird festgesetzt, dass im Bereich der Stell-
platzflächen auf den Baugrundstücken je 4 Stellplätze ein mittel- bis großkroniger 
Laubbaum zu pflanzen ist. Diese Maßnahme dient einerseits der Gestaltung der Park-
platzfläche, andererseits aber auch der Verbesserung des Kleinklimas im Gewerbege-
biet. 
 

  
5.4  Gestaltung baulicher Anlagen 
 
Im Bebauungsplan wird als zulässige Dachform das Flachdach festgesetzt, welches 
der derzeitigen Dachform einer Vielzahl gewerblicher Bauten entspricht. Zudem soll 
durch diese Festsetzung ein gestalterisch einheitliches Erscheinungsbild innerhalb des 
neuen Gewerbegebietes –auch im Hinblick auf die Sichtbeziehung von der Ratinger 
Straße aus- erreicht werden. 

 
 

5.5  Flächen und Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträu-
chern / Maßnahmenflächen 
 
Im Nordosten des Planbereiches werden zwei zusammen ca. 3,35 ha große Flächen 
als Maßnahmenflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 festgesetzt (M1 + M2). Als Maßnah-
men sind hier Anpflanzungen von flächig, lockeren Schutzpflanzungen mit ausschließ-
lich heimischen Gehölzen vorgesehen. 
Diese Festsetzungen dienen einerseits dem Ziel, eine breite grüne Übergangszone 
zwischen den bebaubaren Bereichen der Gewerbegebiete GE 2 und GE 3a und dem 
nördlichen Bereich des geschützten Landschaftsbestandteils des Leibecker Baches zu 
schaffen und andererseits auch, um den Werkerwald mit dem Leibecker Bachtal land-
schaftlich zu verbinden. 
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Auch die Festsetzung der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen in einer Breite von 10 m auf den gewerblichen Bauflächen der 
Gewerbegebiete GE 3c und 3d hat zum Ziel, den östlichen Bereich des Gewerbegebie-
tes zum geschützten Landschaftsbestandteil des Leibecker Baches abzugrenzen. 
Durch eine Bepflanzung mit heimischen Bäumen 1. und 2. Ordnung und Sträuchern 
2. Ordnung wird zudem das Ziel verfolgt, eine optisch grüne Einfassung des Gewer-
begebietes zu realisieren. 
 
Weitere Festsetzungen von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
wurden zur „grünen“ Abgrenzung der Gewerbegebiete GE 3b, c und d untereinander 
getroffen. 
 
Die im Südosten des Plangebietes vorhandene Brachfläche soll als Teil eines wertvol-
len Schmetterlingshabitats erhalten bleiben. Sie wird entsprechend als Maßnahmen-
fläche (M3) gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB mit der Maßnahme „Erhalt einer Brachflä-
che“ festgesetzt. Darüber hinaus wird entlang der nordöstlichen Grenze der Maßnah-
menfläche, zur Abschirmung der Brachfläche gegenüber der Versorgungsfläche und 
zur Eingrünung des Gewerbegebietes, die Anlage einer Schutzpflanzung mit Bäumen 
und Sträuchern in einer Breite von 10 Metern textlich festgesetzt. 
 
 
5.6 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
 
An den südöstlichen Grenzen der Gewerbegebiete GE 3b, 3c und 3d und der südli-
chen Grenze des Gewerbegebietes 3a ist eine Niederschlagswasserleitung zur Auf-
nahme des belasteten Regenwassers der Dach- und Hofflächen vorgesehen. Zu deren 
Sicherung erfolgt die Festsetzung eines 3,00 m breiten Geh-, Fahr- und Leitungsrech-
tes zugunsten des öffentlichen Versorgungsträgers (Abwasser) parallel der Fläche 
zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie der 
Maßnahmenflächen M1, innerhalb der nicht überbaubaren Fläche der vorgenannten 
Gewerbegebiete.  
 
 
 

6. VER- UND ENTSORGUNG 
 
Die Versorgung des Planbereiches mit Strom, Gas, Wasser, Löschwasser und Fern-
meldeleitungen erfolgt durch Erweiterung des vorhandenen Versorgungsnetzes. 
 
Für die Stromversorgung  wird die Errichtung einer Kompakt-Trafostation im Planbe-
reich nordwestlich des Gewerbegebieten GE 3b erforderlich. 
Diese Station kann innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Ver-
kehrsfläche errichtet werden. Eine eigenständige zeichnerische Festsetzung mit ent-
sprechender Flächenausweisung und damit eine Bindung an einen konkreten Stand-
ort, erfolgt nicht.  
 
Die Entwässerung des Plangebietes, welches sich im Einzugsbereich der Kläranlage 
„BRW-Angertal“ befindet, erfolgt im Trennsystem. 
Da eine Versickerung aufgrund der vorhandenen Bodenverhältnisse nicht möglich ist 
(Hydrogeologische Bewertung zur Versickerung, Kügler 08.11.2004), wird das anfal-
lende Niederschlagswasser der Gewerbegebiete gedrosselt in das vorhandene Regen-
rückhaltebecken südlich des Geltungsbereiches geführt.  
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Dabei wird das Regenwasser der Dachflächen über begrünte Dachflächen und das 
belastete Niederschlagswasser der Hof- und Verkehrsflächen über neu zu verlegende 
Regenwasserkanäle und über das im Südwesten des Plangebietes vorgesehene Re-
genklärbecken dem vorhandenen Regenrückhaltebecken zugeleitet. 
 
Das vorgenannte Regenrückhaltebecken wurde im Rahmen der Sanierung der ehe-
maligen Deponie Leibeck und des Leibecker Baches errichtet. Es wurde seinerzeit 
schon mit einem Gesamtvolumen von 1.400 m³ hergestellt, um auch die Nieder-
schlagswasser des Bebauungsplangebietes BP 57 (ehemals 1. Bauabschnitt des Ge-
werbegebietes „Innovationspark Grüner Jäger“) aufnehmen zu können.  
 
Für den Standort des Regenklärbeckens ist im südlichen Planbereich eine entspre-
chend große Fläche für Versorgungsanlagen (Abwasser RKB) festgesetzt. 
 
Zur Aufnahme der vorgesehenen Regenwasserkanäle außerhalb der öffentlichen Ver-
kehrsflächen sind im Plan entsprechende Flächen mit einem Leitungsrecht gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 21 festgesetzt. 
 
Anfallendes Schmutzwasser kann über neu zu verlegende Schmutzwasserkanäle im 
Bereich der Planstraßen und über die Friedhofsallee ordnungsgemäß der Kläranlage 
Angertal zugeführt werden. 
 
 

7. UMWELTBELANGE 
 
7.1 Umweltbericht 
 
Gemäß § 2a Baugesetzbuch (BauGB) ist bei Bebauungsplänen, bereits im Aufstel-
lungsverfahren in der Begründung als gesonderten Teil, ein Umweltbericht aufzu-
nehmen. In diesem sind alle umweltrelevanten Auswirkungen des geplanten Vorha-
bens festzuhalten. Der beigefügte, durch das Büro Ökoplan-Bredemann und Fehr-
mann erstellte Umweltbericht, ist im Sinne des § 2a Satz 3 BauGB Bestandteil dieser 
Begründung. 
 
 
7.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
 
Die Umsetzung der Planung bedingt einen Eingriff in Natur und Landschaft. Hierzu 
wurde ein landschaftspflegerischer Fachbeitrag durch das Büro Ökoplan-Bredemann 
und Fehrmann erarbeitet, der Aussagen hinsichtlich des zu erwartenden Eingriffs und 
der vorgesehenen Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen aufzeigt.  
 
Da eine vollständige Kompensation des Eingriffs im Plangebiet nicht möglich ist, 
muss der notwendige Ausgleich im Sinne der Eingriffs-/ Ausgleichregelung außerhalb 
des Plangebietes erfolgen. 
 
Als externe Kompensation ist daher in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbe-
hörde des Kreises Mettmann, auf den derzeit ackerbaulich genutzten städtischen Flä-
chen der Flurstücke 510 und 462, Gemarkung Heiligenhaus, Flur 15, die Umwandlung 
in extensiv genutzte Grünlandflächen vorgesehen, die einer Wertsteigerung von 
155.600 Punkten entspricht. 
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Die mit der Aufstellung des Bebauungsplanes einhergehenden Eingriffe in einer Grö-
ßenordnung von 168.537 Punkten sind mit dieser Maßnahme noch nicht vollständig 
ausgeglichen.  
 
Die fehlenden 12.937 Punkte können dem Kompensationsüberschuss der Bebauungs-
pläne Nr. 64 „Jahnstraße / Holbeinstraße“ (Überschuss 3.691 Pkt.) und Nr. 66 „Kett-
wiger Straße / Westfalenstraße“ (Überschuss 10.308 Pkt.) entnommen werden, so 
dass der Eingriff zu 100 % ausgeglichen wird. 
 
Die Nutzung der Fläche wird vertraglich geregelt und regelmäßig kontrolliert.  
 
 

      
 
     Fläche für Kompensationsmaßnahmen westlich des Plangebietes 

 
 
7.3 Artenschutz 
 
Die Belange des Artenschutzes wurden entsprechend den Vorschriften des BNatSchG 
durch das Büro Ökoplan-Bredemann und Fehrmann, Essen geprüft und eine Arten-
schutzprüfung der Stufen 1 und 2 durchgeführt. 
Nach abschließender Prüfung wurde festgestellt, dass unter Beachtung der im arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag dargestellten Schutz-, Vermeidungs- und Ausgleichs-
maßnahmen eine projektbedingte Erfüllung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
ständen auszuschließen ist. 
 
Für ein von der Planung betroffenes geschütztes Turmfalken-Brutpaar dessen Horst-
Standort unmittelbar nördlich des Plangebietes festgestellt wurde, hat die derzeitige 
Ackerfläche des Planbereiches eine wesentliche Bedeutung als Nahrungshabitat. Die 
Umwandlung der unter Punkt 7.2 (Eingriffsregelung) genannten Ackerfläche in Exten-
siv-Grünland dient auch als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme, um den dauerhaften 
Verlust des Nahrungshabitats zu kompensieren. Diese Maßnahme kommt auch ande-
ren Greifvogelarten zugute. 
 
Der Flächenverlust kann dadurch ausgeglichen werden.  
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Im Bereich des Feldgehölzes im nördlichen Teil des geschützten Landschaftsbestand-
teils (GLB) „Siepen des Leibecker Baches“ wurde im Jahre 2016 der Brutplatz eines 
Mäusebussards vermutet. Im Rahmen einer erneuten Begehung  im Februar 2017 
wurden in diesem Bereich keine Anzeichen eines Brutplatzes vorgefunden. Es wird je-
doch davon ausgegangen, dass ein regelmäßig genutztes Bruthabitat in der nächsten 
Saison weiterhin angenommen wird. Da aufgrund der vorgesehenen nahen Bebau-
ung, Störungen für den Bereich des Feldgehölzes zu erwarten sind und infolgedessen 
langfristig mit einem Verlust der Lebensstätte des Mäusebussards zu rechnen ist, wird 
in Absprache mit der Unteren Landschaftsbehörde als CEF-Maßnahme (Ausweich-
brutplatz) festgelegt, dass auf der von der Gemeinde bereitgestellten städtischen Flä-
che Gemarkung Heiligenhaus, Flur 15, Flurstücke 88 und 463 südlich des Plangebie-
tes, der vorhandene Altbaumbestand zu erhalten und aus der forstwirtschaftlichen 
Nutzung zu nehmen ist. Diese Maßnahme wird bereits vor Aufnahme der ersten Bau-
tätigkeiten erfolgen.  
 

 
 
 Fläche mit einzelnen Altgehölzen, CEF - Maßnahmenfläche 
 
Die Bäume der Friedhofsallee dienen der im Plangebiet vorhandenen planungsrele-
vanten Art Zwergfledermaus als Leitlinie zwischen den Quartieren und zudem als 
Nahrungshabitat. Um einen temporären Verlust während der Erneuerung der Allee zu 
vermeiden wird diese von Ost nach West durchgeführt –die neue östliche Baumreihe 
wird noch vor Entnahme des Altbestandes gepflanzt-, so dass die vorhandene Leitlinie 
während der Bauphase durchgängig bestehen bleibt. 
 
Die nächtliche Beleuchtung des Plangebietes könnte Verluste an Nahrungsressourcen 
für Fledermäuse bedeuten. Die im Bebauungsplan festgesetzten Flächen zum An-
pflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie die festgesetzten Bepflanzungen der 
Maßnahmenflächen (vgl. 5.5), dienen daher neben der Eingrünung des Plangebietes, 
auch dazu, den Nahrungsverlust für Fledermäuse zu vermeiden. Zudem wird im Plan 
textlich festgesetzt, dass im öffentlichen Straßenraum ausschließlich die Verwendung 
von LED-Leuchten zu verwenden sind.  
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7.4 Immissionsschutz 
 
Unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze des § 1 BauGB und des § 50 Bun-
desimmissionsschutzgesetzes sollen schädliche Umweltauswirkungen auf die dem 
Wohnen dienenden Gebiete soweit wie möglich ausgeschlossen werden. 
 
Daher werden zum Schutz der östlich des Plangebietes liegenden Wohnbebauung im 
Bereich Nonnenbruch die Gewerbegebiete entsprechend § 1 Abs. 4 BauNVO, nach 
der Art der Betriebe und Anlagen und deren Bedürfnisse und Eigenschaften in Anleh-
nung an den Abstandserlass des Landes NRW gegliedert (vgl. Punkt 5.1 dieser Be-
gründung). 
 
 
7.5 Altlasten 
 
Im aktuellen Altlastenkataster des Kreises Mettmann (Stand: 2004) sind für den Plan-
bereich keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen verzeichnet.  
 
 
7.6 Kampfmittel 
 
Die Auswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ergab einen Hinweis auf einen 
Sprengtrichter im nordöstlichen Planbereich sowie auf zwei Laufgräben (Militäreinrich-
tung des 2. Weltkriegs) im Bereich der Planstraße A sowie im nördlichen Gewerbege-
biet GE 1. Vor Baubeginn (Ausbau der Planstraße A, Bebauung des Gewerbegebietes 
GE 1) muss vorab eine Untersuchung auf mögliche Kampfmittel erfolgen. Bodenauf-
schüttungen die nach 1945 erfolgten sind auf das Geländeniveau von 1945 abzu-
schieben. Zur genauen Festlegung des abzuschiebenden Bereichs und der weiteren 
Vorgehensweise ist ein Ortstermin mit einem Mitarbeiter des Kampfmittelbeseiti-
gungsdienstes zu vereinbaren. 
Überdies sind alle Erdarbeiten im gesamten Geltungsbereich mit entsprechender Vor-
sicht auszuführen, da allgemein nicht ausgeschlossen werden kann, dass Kampfmittel 
im Boden vorhanden sind. 
Falls Kampfmittel gefunden werden, ist die Erdarbeit einzustellen und die zuständige 
Ordnungsbehörde oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst umgehend zu benachrich-
tigen. Sollten Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammar-
beiten, Pfahlgründungen etc. erfolgen, empfiehlt sich eine Sicherheitsdetektion. 
In der Planzeichnung des Bebauungsplanes ist ein entsprechender Hinweis vorhan-
den. Die weitere Vorgehensweise ist dem beigefügten Merkblatt des Kampfmittelbe-
seitigungsdienstes zu entnehmen (Anlage 2 der Begründung). 
  
 
7.7 Bodendenkmal 
 
Für das Plangebiet wurde durch die Abteilung Prospektion des Landschaftsverbandes 
Rheinland – Amt für Bodendenkmalpflege eine Grunderfassung d.h. eine Oberflä-
chenbegehung durchgeführt. Es haben sich keine konkreten Anhaltspunkte für Bo-
dendenkmäler ergeben. Auf Empfehlung des Amtes für Bodendenkmalpflege wird in 
der Planzeichnung ein Hinweis auf die §§ 15 und 16 des Denkmalschutzgesetztes 
aufgenommen. 
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8. FREILEITUNGEN 
 

Südlich des Planbereiches verläuft eine Hochspannungsfreileitung der Westnetz 
GmbH, die mit Schutzstreifen jedoch das Plangebiet nicht tangiert. 
 

 
 
9. BUNDESAUTOBAHNEN 
 

Die geplante Trasse der Bundesautobahn A 44 befindet sich ca. 500 m südlich des 
geplanten Gewerbegebietes. Im Kreuzungsbereich mit der Ratinger Straße ist eine 
Anschlussstelle vorgesehen. 

 
 
10. BODENORDNENDE MASSNAHMEN 
 

Zur Verwirklichung der städtebaulichen Planung sind im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes keine bodenordnenden Maßnahmen in Form eines Bodenordnungsverfah-
rens gem. §§ 45 ff BauGB vorgesehen. 

 
 
11. FLÄCHENGRÖSSEN 

 
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes umfasst eine Gesamtfläche von ca. 8,33 
ha und gliedert sich wie folgt: 
 
- Gewerbegebiete       5,18 ha 
- Verkehrsflächen       2,10 ha 
- Versorgungsfläche       0,06 ha 
 - Maßnahmenflächen       0,99 ha 
 
 

 
Heiligenhaus, den 10.02.2017 
 
Stadt Heiligenhaus 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
gez. Peterburs  
Fachbereichsleiter  FB II.1 Stadtentwicklung 
 
 
 
 

 
 
  
Anhang: Umweltbericht Ökoplan-Bredemann und Fehrmann als Bestandteil der Begründung 
 
Anlagen: 
1. Auszug aus dem Abstandserlass / Abstandsliste 
2. Merkblatt für das Einbringen von “Sondierbohrungen“ im Regierungsbezirk Düsseldorf. 
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1 Einleitung 

1.1 Rechtliche Grundlagen 

Mit der Änderung des Baugesetzbuches (BauGB) vom 20.07.2004 wurden die euro-
parechtlichen Vorgaben zur Umweltprüfung im Bereich der Bauleitplanung umge-
setzt. Eine wesentliche Neuerung stellt dabei die Einführung der Umweltprüfung für 
die Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung aller Bauleitpläne dar.  

Grundlage für die Erstellung des Umweltberichtes bildet der § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB, 
in dem die Vorgaben zu den Belangen des Umweltschutzes einschließlich des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege, die bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu 
berücksichtigen sind, dargestellt sind. Inhalt und Form des Umweltberichtes werden 
geregelt in Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. 

Der vorliegende Umweltbericht dokumentiert auf der Grundlage des derzeitigen 
Planungsstandes das umweltrelevante Abwägungsmaterial. Er stellt die umweltrele-
vanten Aspekte der Planung umfassend und systematisch dar, sodass die Belange 
der betroffenen Schutzgüter in der Abwägung berücksichtigt werden können.  

Das Vorhaben ist gemäß Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) Nr. 18.7.21 UVP-pflichtig (Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls). 

1.2 Angaben zum Standort 

Die Stadt Heiligenhaus plant im Süd-Westen des Stadtgebietes die Ausweisung 
neuer Gewerbeflächen im Rahmen der Schaffung eines Innovationsparks. Die pla-
nungsrechtliche Sicherung einer Teilfläche soll über die Aufstellung des Bebauungs-
plans (B-Plans) Nr. 57 „westlich Ratinger Straße / östlich Friedhofsallee“ erfolgen.  

Der Geltungsbereich des B-Planes umfasst eine Fläche von ca. 8,3 ha; er befindet 
sich nahe der Stadtgrenze zu Ratingen zwischen dem Ortsrand von Heiligenhaus 
und der stillgelegten und rekultivierten Deponie „Leibeck“. Die nördliche Grenze des 
Plangebietes wird durch das Gelände der Feuerwehr gebildet, die nordwestliche 
Grenze stellt die Friedhofsallee dar. Im Südwesten grenzt das Plangebiet an die 
Flächen der Grünannahmestelle der Stadt Heiligenhaus. Im Südosten verläuft die 
Plangebietsgrenze entlang eines geschützten Landschaftsbestandteiles (s. Kap. 
1.3.3). 

Das B-Plan-Gebiet liegt im „Süderbergland“ innerhalb der naturräumlichen Einheit 
„Niederbergisches Land“ und gehört hier zum regenreichen westlichen Teil des 
„Bergisch-Sauerländischen Unterlandes“ (3372), dem „Niederbergisch-Märkischen 
Hügelland“ (3371). Hier zählt es zu den „Heilighauser Terrassen“ (337101) (PAFFEN 

ET AL. 1962). 
 
 

                                                 
1 Bau eines Städtebauprojektes für sonstige bauliche Anlagen, für den im bisherigen Außen-

bereich i. S. des § 35 des BauGB ein B-Plan aufgestellt wird, mit einer zulässigen Grund-
fläche i. S. des § 19 Absatz 2 der BauNVO oder einer festgesetzten Größe der Grundfläche 
von insgesamt 20.000 m2 bis weniger als 100.000 m2. 

2 Gliederungsnummer der naturräumlichen Einheit. 
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Abb. 1: Lage des B-Plan-Gebietes 

1.3 Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes 

Ziel der Aufstellung des B-Plans Nr. 57 ist es, die planungsrechtlichen Vorraus-
setzungen für die Ansiedlung von großflächigen Gewerbebetrieben auf Heiligen-
hauser Stadtgebiet zu schaffen. Gemäß den Darstellungen des Regionalplanes 
bieten diese Flächen die einzige Möglichkeit, größere gewerbliche Bauvorhaben 
innerhalb des Stadtgebietes umzusetzen. Eine Änderung des Flächennutzungs-
planes erfolgt im Parallelverfahren. 

Zum Schutz der bestehenden Wohnbebauung werden die Gewerbeflächen des  
B-Planes Nr. 57 entsprechend § 1 Abs. 4 BauNVO nach Art der Betriebe und deren 
Anlagen und Eigenschaften in Anlehnung an den Abstanderlass des Landes Nord-
rhein-Westfalen gegliedert (s. STADT HEILIGENHAUS 2017). 

Die Aufstellung in Tabelle 1 gibt einen Überblick über Art und Umfang der geplanten 
Maßnahmen bzw. Festsetzungen im B-Plan-Gebiet: 

Tab. 1: Festsetzungen des B-Plans Nr. 57 der Stadt Heiligenhaus 
 
 

Art der Festsetzung Flächengröße in m2 

Gewerbegebiet (GRZ 0,8) 
davon:  
(Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern) 
(Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten  zu belastende Flächen) 

51.794 m2

(4.715 m2)
(1010 m2)

Straßenverkehrsfläche 21.012 m2

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 9.933 m2

Fläche für Versorgungsanlagen 561 m2

Gesamtfläche  83.300 m2

Deponie Leibeck 

Ratinger Straße 
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Abb. 2: B-Plan Nr. 57 (2. Entwurf, STADT HEILIGENHAUS 2017) 

 
Aufgrund der geplanten Erschließung ist ein Erhalt der Gehölze an der Friedhofs-
allee nicht möglich. Darüber hinaus ist ein Großteil der Alleebäume durch Sturmer-
eignisse der letzten Jahre (Tiefdruckgebiet Ela im Jahr 2014) stark geschädigt wor-
den. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht mussten nach den Sturmereignis-
sen Bäume entnommen bzw. stark zurück geschnitten werden. Im Ergebnis präsen-
tiert sich die Allee zum heutigen Zeitpunkt als wenig homogen und abschnittsweise 
als nicht erhaltenswert. Im Bereich der Friedhofsallee ist daher der Flächenbedarf 
für eine neu anzulegende, drei reihige Baumallee innerhalb der im Plan festgesetz-
ten öffentlichen Verkehrsfläche berücksichtigt worden.  

Die Entwässerung des Plangebietes, welches sich im Einzugsbereich der Kläran-
lage „BRW-Angertal“ befindet, erfolgt im Trennsystem. Da eine Versickerung auf-
grund der vorhandenen Bodenverhältnisse nicht möglich ist, wird das anfallende 
Niederschlagswasser der Gewerbegebiete gedrosselt in das vorhandene Regen-
rückhaltebecken südlich des Geltungsbereiches geführt. Dabei wird das Regenwas-
ser der Dachflächen über begrünte Dachflächen und das belastete Niederschlags-
wasser der Hof- und Verkehrsflächen über neu zu verlegende Regenwasserkanäle 
dem im Südwesten geplanten Regenklärbecken und dem vorhandenen Regenrück-
haltebecken zugeleitet. Im Anschluss erfolgt eine gedrosselte Einleitung in den 
Leibecker Bach. Für den Standort des Regenklärbeckens ist im südlichen Plan-
bereich eine entsprechend große Fläche für Versorgungsanlagen (Abwasser) 
festgesetzt. Zur Aufnahme der vorgesehenen Regenwasserkanäle außerhalb der 
öffentlichen Verkehrsflächen sind im Plan entsprechende Flächen mit einem Lei-
tungsrecht gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 festgesetzt. Anfallendes Schmutzwasser der 
Gewerbegebiete wird über neue Schmutzwasserkanäle im Bereich der Planstraße 
und über die Friedhofsallee ordnungsgemäß der Kläranlage Angertal zugeführt. 
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1.4 Darstellung der festgelegten und für den Plan relevanten 

 Ziele des Umweltschutzes 

1.4.1 Fachgesetzliche Vorgaben 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die in Fachgesetzen (inkl. Verord-
nungen) festgelegten planungsrelevanten Ziele des Umweltschutzes. Prüfgegen-
stände der Umweltprüfung sind die Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr.7 BauGB. 

Tab. 2: Ziele des Umweltschutzes - fachgesetzliche Vorgaben  

Schutzgut Quelle Grundsätze und Zielaussagen 

Menschen Baugesetzbuch 
(BauGB) 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind u. a. die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und 
die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung. bzw. um-
weltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine Ge-
sundheit sowie die Bevölkerung insgesamt zu berücksichtigen. 

Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) 

Natur und Landschaft sind als Grundlage für Leben und Gesund-
heit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Ge-
nerationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zu schüt-
zen; zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft sind 
geeignete Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen 
Bereich zu schützen und zugänglich zu machen. 

Bundesimmissions 
schutzgesetz 
(BImSchG) 
inkl. Verordnungen 

Schutz u. a. des Menschen vor schädlichen Umweltauswirkun-
gen sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immis-
sionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 

Aufstellung von Luftreinhalteplänen (§47 Abs. 1 BImSchG) 

Festlegung von Luftqualitätsstandards und 
Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) 

Rahmenrichtlinie 
Luftqualität 
(96/62/EG) 

Definition und Festlegung von Luftqualitätszielen Vermeidung, 
Verhütung oder Verringerung schädlicher Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt insgesamt. 

Technische Anlei-
tung zur Reinhaltung 
der Luft (TA Luft) 

Schutz und Vorsorge der Allgemeinheit und Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
um hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichen.

Technische Anleitung 
zum Schutz gegen 
Lärm (TA Lärm) 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie deren 
Vorsorge. 

DIN 18.005 
“Schallschutz im 
Städtebau“ 

ausreichender Schallschutz als Voraussetzung für gesunde 
Lebensverhältnisse für die Bevölkerung, Verringerung insbes. 
am Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche Maßnah-
men in Form von Lärmvorsorge und –minderung. 

 Geruchsimmissions-
richtlinie (GIRL) 

Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen 

Tiere / 
Pflanzen / 
biologische 
Vielfalt 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 

 

 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind auch die Belange des 
Umweltschutzes einschl. des Naturschutzes u. d. Landschafts-
pflege, insbes. die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt sowie die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der 
Natura 2000-Gebiete i. S. des BNatSchG zu berücksichtigen. 
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Fortsetzung Tab. 2: Ziele des Umweltschutzes - fachgesetzliche Vorgaben  

Schutzgut Quelle Grundsätze und Zielaussagen 

Tiere / 
Pflanzen / 
biologische 
Vielfalt 

Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) 

Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind insbes. 
lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen 
einschl. ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch 
zwischen den Populationen sowie Wanderungen und Wiederbe-
siedelungen zu ermöglichen, Gefährdungen von natürlich vor-
kommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten entgegenzuwir-
ken sowie Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren struk-
turellen und geografischen Eigenheiten in einer repräsentativen 
Verteilung zu erhalten. 

Boden Baugesetzbuch 
(BauGB) 

(„Bodenschutz-
klausel“) 

Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden; 
dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme 
von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung u. a. 
Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenver-
siegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen.  

Bundes-Boden-
schutzgesetz 
(BBodSchG) 

Langfristiger Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funktionen 
im Naturhaushalt, u. a. Ausgleichsmedium für stoffliche Einwir-
kungen (Grundwasserschutz), Archiv für Natur- und Kultur-
geschichte, Standorte für Rohstofflagerstätten. 
Schutz des Bodens und Vorsorgeregelungen gegen das Ent-
stehen schädlicher Bodenveränderungen. 

Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushalts sind insbesondere Böden so zu erhal-
ten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können. 

Wasser Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) 

Zur Reinhaltung des Grundwassers dürfen Stoffe nur so gelagert 
oder abgelagert werden, dass eine nachteilige Veränderung der 
Grundwasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 

Verbot von baulichen Eingriffen in Überschwemmungsbereiche 

Landeswassergesetz 
(LWG) 

Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen und 
sparsame Verwendung des Wassers. 

Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) 

Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit  
des Naturhaushalts durch Bewahren der Gewässer vor Beein-
trächtigungen und Erhalt ihrer natürlichen Selbstreinigungs-
fähigkeit und Dynamik; für den vorsorgenden Grundwasser-
schutz sowie für einen ausgeglichenen Niederschlags-Abfluss-
haushalt ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege Sorge zu tragen. 

Luft / Klima Baugesetzbuch 
(BauGB) 

Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne, insbesondere die Vermeidung von 
Emissionen. 

Insbesondere sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und 
effiziente Nutzung von Energie zu berücksichtigen. Zudem ist 
den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegen wirken als auch 
durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 
Rechnung zu tragen.  

Bundes-Immissions-
schutzgesetz 
(BImSchG) 

Schutz u. a. der Atmosphäre vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entste-
hens von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und 
Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschüt-
terungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen).

Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushalts sind insbesondere Luft und Klima auch 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege zu schützen; dies gilt insbes. für Flächen mit günstiger 
lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kalt-
luftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen. 
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Fortsetzung Tab. 2: Ziele des Umweltschutzes - fachgesetzliche Vorgaben 

Schutzgut Quelle Grundsätze und Zielaussagen 

Luft / Klima Technische Anleit-
ung zum Reinhalten 
der Luft (TA Luft) 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie 
deren Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für 
die gesamte Umwelt. 

Landschaft Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG)  

Schutz, Pflege, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der 
Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebens-
grundlage des Menschen auch in Verantwortung für die künfti-
gen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich 
u. a. zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft. 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 

Die Bauleitpläne sollen dazu beitragen, die städtebauliche Ge-
stalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten 
und zu entwickeln. 

Kultur- und 
sonstige 
Sachgüter 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 

Die Bauleitpläne sollen dazu beitragen, die städtebauliche Ge-
stalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten 
und zu entwickeln. 

 

1.4.2 Fachplanerische Vorgaben 

Die in den einschlägigen Fachplänen genannten und das Plangebiet betreffende 
Ziele des Umweltschutzes sind der Tabelle 3 zu entnehmen: 

Tab. 3: Ziele des Umweltschutzes - fachplanerische Vorgaben 

Fachplan Zielaussagen für das Plangebiet 

Regionalplan (RP) 

(BEZIRKSREGIERUNG 

DÜSSELDORF,  
Stand 2009) 

Überwiegender Teil des B-Plan-Gebietes als „Bereich für gewerbliche und 
industrielle Nutzung (GIB)“ ausgewiesen 

westlicher Abschnitt des B-Plan-Gebietes „Allgemeiner Freiraum- und 
Agrarbereich“; im südlichen Randbereich Freiraumfunktion „Schutz der 
Landschaft und landschaftsorientierte Erholung“ 

Flächennutzungsplan 
(FNP) 

(KREIS METTMANN 2006 ) 

Darstellungen: 

- Ackerflächen als „Flächen für die Landwirtschaft“  

- Fettwiese südlich der bestehenden Feuerwache als „Flächen für den 
Gemeinbedarf“ (Feuerwehr/ öffentliche Verwaltung) 

- Friedhofsallee als „Örtlicher Hauptverkehrszug“ 
- Werkerwald östlich des Geltungsbereiches als „Fläche für Wald“ und als
     geschützter Landschaftsbestandteil (GLB) 

Landschaftsplan (LP) 
(KREIS METTMANN 2012) 

Festsetzungen innerhalb des B-Plan-Gebietes: 

- „Sonstiger Geltungsbereich“  

- Geschützter Landschaftsbestandteil (GLB) B2.8-102 „Lindenallee an der 
Friedhofsallee“ 

- Entwicklungsraum B1.1-13 „Waldgebiet bei Hösel und Angertal 
zwischen A44 und A3“ 

Festsetzungen im Umfeld des B-Plan-Gebietes: 

- GLB B.2.8-25 „Siepen des Leibecker Baches“ an der südöstlichen 
Grenze des B-Plangebietes 

- GLB B2.8-5 „Werker Wald“ östlich des Geltungsbereiches 

- Selbecker Bach nordwestlich des Geltungsbereiches, gehört zum 
festgesetzten Naturschutzgebiet (NSG) „Angertal“ (B2.2-15). 

Bebauungsplan Die Friedhofsallee ist Bestandteil des rechtskräftigen B-Plans Nr. 32 
„Friedhofsallee“ (STADT HEILIGENHAUS 2017) 
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Fortsetzung Tab. 3: Ziele des Umweltschutzes - fachplanerische Vorgaben 

Fachplan Zielaussagen für das Plangebiet 

Biotopkataster NRW keine schutzwürdigen Biotope innerhalb des Geltungsbereiches; westlich 
liegt „NSG Angertal mit Erweiterungsvorschlägen“ (BK-4607-019)  
(LANUV o.J.) 

Alleenkataster Allee an der Straße „Friedhofsallee“ ist gesetzlich geschützt (AL-ME-0001) 
(LANUV o.J.) 

Natura 2000 Gebiete keine FFH- und Vogelschutzgebiete innerhalb des Geltungsbereiches und 
in dessen näherem Umfeld (1 km Radius) ausgewiesen (LANUv o. J.). 

 

2   Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Untersuchungsrahmen und methodische Hinweise 

2.1.1 Wirkfaktoren 

Gemäß Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 BauGB muss der Umweltbericht eine Beschreibung 
und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung ermittelt wurden, 
enthalten. Ein zentrales Element der Umweltprüfung ist dem zufolge die Ermittlung 
der voraussichtlichen Umweltauswirkungen. Dabei werden Primärwirkungen (Wirk-
faktoren) und die durch sie ggf. verursachten Folgewirkungen berücksichtigt. Unter-
scheiden lassen sich dabei bau-, anlage- und nutzungsbedingte Wirkfaktoren. 

Bei den baubedingten Belastungen handelt es sich in der Regel um zeitlich be-
grenzte Beeinträchtigungen wie Lärm- und Schadstoffbelastung durch den Bau-
betrieb, Flächeninanspruchnahme durch die Lagerung von Material und Oberboden, 
Baugeräte und Fahrzeuge. Anlagebedingte Belastungen ergeben sich vor allem 
durch dauerhafte Flächenverluste infolge von Versiegelung bzw. den Verlust von 
Vegetation. Nach Beendigung der Baumaßnahmen ergeben sich so genannte 
betriebsbedingte Wirkungen, insbes. durch Emissionen der Gewerbebetriebe. 

Die Beschreibung der Umweltauswirkungen (Auswirkungsprognose) umfasst die 
umweltrelevanten Auswirkungen auf die einschlägigen Aspekte des derzeitigen Um-
weltzustands. Unter Berücksichtigung der Wertigkeit / Empfindlichkeit des betroffe-
nen Schutzgutes bzw. Umweltbelanges und ggf. der Vorbelastung wird die jeweilige 
Wirkung hinsichtlich ihrer Intensität, zeitlichen Dauer und räumlichen Reichweite 
qualitativ und nach Möglichkeit auch quantitativ dargestellt. 

Für die Prognose und Bewertung von Umweltauswirkungen werden auch die zur 
Planung erstellten Fachbeiträge und Fachgutachten herangezogen, insbesondere 
der Landschaftspflegerische Begleitplan sowie der Artenschutzrechtliche Fachbei-
trag (ÖKOPLAN 2017a, b). 

2.1.2 Bewertung der Umweltauswirkungen 

Die Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung des allgemeinen Kenntnisstandes und 
der allgemein anerkannten Prüfungsmethoden. Die methodischen Ansätze der UVP 
lassen sich dabei auf die Umweltprüfung übertragen (VOGT 2009). Es wird im Rah-
men der Wirkungsprognose eingeschätzt, ob erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen auf die Schutzgüter und Umweltbelange erhebliche Beeinflussungen von 
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Umweltmerkmalen des Wirkraumes der Umweltprüfung ausgelöst werden könnten 
oder ob keine bis höchstens unerhebliche negative Umweltauswirkungen zu erwarten 
sind. Bezüglich der erheblichen Umweltauswirkungen erfolgt eine weitere Unter-
teilung in bedingt umweltverträglich und abwägungserhebliche Umweltbelange, auf 
die in der planerischen Abwägung eingegangen werden muss, sowie nicht umwelt-
verträglich und abwägungserhebliche Umweltbelange mit besonderem Gewicht, die 
aus umweltfachlicher Sicht in der planerischen Abwägung mit besonderem Gewicht 
behandelt werden müssen. 

Bei der Bewertung werden die planungsrelevanten Ziele des Umweltschutzes (vgl. 
Tab. 2 und 3) und ggf. weitere Bewertungsmaßstäbe zugrunde gelegt.  

Fehlen hinreichend konkrete Maßstäbe, werden die Auswirkungen mit Hilfe von 
gutachterlichen Erfahrungsgrundsätzen und Analogieschlüssen verbal-argumentativ 
beurteilt. Relevante Vorbelastungen sind ebenso wie mögliche kumulative Wirkun-
gen und Wechselwirkungen mit anderen Vorhaben einzubeziehen. 

Gemäß Nr. 3 der Anlage 2 des UVPG sind bei der behördlichen Entscheidung über 
die Erheblichkeit von Umweltauswirkungen als Kriterien insbesondere das Ausmaß, 
der etwaige grenzüberschreitende Charakter, die Schwere, Dauer und Häufigkeit, die 
Komplexität, die Reversibilität und - eingeschränkt - die Wahrscheinlichkeit heranzu-
ziehen. Da die Kriterien stets eine Prognose enthalten, stellt die „Wahrscheinlichkeit“ 
kein eigenständiges Kriterium dar. Die Schwere einer nachteiligen Umweltauswirkung 
ergibt sich aus der Eigenart und Wirkungsintensität des vom Vorhaben ausgehenden 
Wirkfaktors einerseits sowie der ökologischen Empfindlichkeit und Schutzwürdigkeit 
des betroffenen Schutzgutes anderseits. Je größer die Wirkintensität und je empfind-
licher und schutzwürdiger das betroffene Schutzgut, um so eher sind die jeweiligen 
Umweltauswirkungen als schwer einzuschätzen.“ (BALLA et al. 2011: 36). Das Merk-
mal „Dauer“ bezieht darauf, ob eine Umweltauswirkung dauerhaft, also ständig wir-
kend, oder aber temporär, d. h. auf einen bestimmten Zeithorizont bezogen, wirksam 
ist. Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind nach einer Konvention nicht von 
Dauer, wenn ausgeschlossen werden kann, dass die Beeinträchtigungen einen Zeit-
horizont von fünf Jahren überschreiten (BALLA et al. 2011: 37). 

Anders als bei der Beurteilung von Eingriffen in Natur und Landschaft im Rahmen 
der Eingriffregelung ist bei einer Umweltprüfung bezüglich der Erheblichkeitsein-
stufung auf den Maßstab einer wirksamen Umweltvorsorge nach Maßgabe der 
geltenden fachgesetzlichen Vorschriften zurückzugreifen. Der Begriff der „erheb-
lichen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt“ i. S. des UVPG ist nicht synonym 
mit dem der „erheblichen Beeinträchtigung“ i. S. der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung des BNatSchG zu verwenden. Ferner ist zu berücksichtigen, inwieweit 
nachteilige Umweltauswirkungen durch vom Träger des Vorhabens vorgesehene 
Vermeidung- und Verminderungs- / Verringerungsmaßnahmen offensichtlich ausge-
schlossen werden können.  

Zwar können B-Pläne selbst nicht die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllen, doch ist dies im Rahmen der Realisierung der 
konkreten Bauvorhaben möglich (s. a. MUNLV NRW & MWEBWN NRW 2010).  
Vor diesem Hintergrund müssen die nicht der Abwägung unterliegenden Arten-
schutzbelange bereits im Rahmen des B-Plan-Verfahrens beachtet werden sodass 
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die für die Artenschutzprüfung (ASP) erforderlichen Angaben im Umweltbericht dar-
gelegt werden.  

Die Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt für die jeweiligen Schutzgüter zu-
nächst verbal-argumentativ; im Anschluss wird die Bewertung in einer Tabelle zu-
sammenfassend dargestellt, wobei nach folgenden drei Kategorien der Einstufung 
unterschieden wird: 

 O umweltverträglich und abwägungsunerheblich, d. h., es sind keine bis höchs-
tens unerhebliche negative Umweltauswirkungen zu erwarten; 

(x) bedingt umweltverträglich und abwägungserheblicher Umweltbelang, d. h., es 
sind erheblich negative Umweltauswirkungen zu erwarten, auf die in der pla-
nerischen Abwägung eingegangen werden muss 

 x nicht umweltverträglich und abwägungserheblicher Umweltbelang mit beson-
derem Gewicht, d. h., es sind erheblich negative Umweltauswirkungen zu 
erwarten, die aus umweltfachlicher Sicht in der planerischen Abwägung mit 
besonderem Gewicht behandelt werden müssen 

2.2 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 

2.2.1 Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt 

2.2.1.1 Potenzielle natürliche Vegetation 

Nach TRAUTMANN (1972) bilden im Plangebiet artenarme bis artenreiche Hainsim-
sen-Buchenwälder die potenzielle natürliche Vegetation. In tieferen Lagen und 
sonnenseitiger Exposition tritt die Traubeneiche dazu. Artenarme und artenreiche 
Hainsimsen-Buchenwälder sind im Hügel- und Bergland bis 500 m ü. NN verbreitet.  

2.2.1.2 Biotoptypen / reale Vegetation 

Für den Geltungsbereich des B-Plans Nr. 57 wurde bereits im August 2004 eine 
Biotoptypenkartierung durchgeführt, die im Rahmen erneuter Begehungen am 
21.02.2012 sowie am 11.01.2017 aktualisiert wurde. Dabei wurden die Biotoptypen 
des Gebietes anhand der Biotoptypenliste der Arbeitshilfe „Bewertung von Eingriffen 
in Natur und Landschaft – Arbeitshilfe für die Bauleitplanung“ (LANDESREGIERUNG 
NRW 1996) kartiert.  

Im B-Plan-Gebiet dominiert die landwirtschaftliche Nutzung in Form von Ackerflä-
chen, die etwa 75% der Fläche einnehmen. Wiesen- und Brachfläche sind mit einem 
Flächenanteil von ca. 10% vertreten. Gehölzbestände nehmen nur einen geringen 
Flächenanteilen ein; als besonders wertvoll ist in diesem Zusammenhang die 
Lindenallee an der Friedhofsallee (s. Abb. unten) hervorzuheben. Ungefähr 13% des 
Gebietes bestehen aus bereits versiegelten bzw. teilversiegelten Flächen, die zum 
Teil durch Wegraine mit geringen Flächenanteilen begleitet werden.  

Für eine ausführliche Beschreibung und Bewertung der Biotoptypen sei an dieser 
Stelle auf den Landschaftspflegerischen Fachbeitrag verwiesen (ÖKOPLAN 2017a).  
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Abb. 3: Lindenallee am Fuß- und Radweg an der Friedhofsallee 

 

2.2.1.3 Tiere 

Das Plangebiet bietet potenziell einer Vielzahl ubiquitär verbreiteter Tierarten 
geeignete Fortpflanzungs- und Nahrungshabitate. Mögliche Auswirkungen auf 
planungsrelevante Arten werden im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fach-
beitrages (ÖKOPLAN 2017 b) behandelt, der u.a. die von HAMANN & SCHULTE (2011) 
durchgeführten Erfassungen berücksichtigt.  Die Ergebnisse dieser Fachbeiträge 
werden im folgendem kurz dargestellt.  

Fledermäuse 

Im Rahmen der durchgeführten Erfassungen wurde ein Vorkommen von Zwerg-
fledermaus (Pipistrellus pipistrellus) und Kleinem Abendsegler (Nyctalus leisleri) 
festgestellt, darüber hinaus ist ein Vorkommen des Großen Abendseglers (Nyctalus 
noctula) im Plangebiet nicht auszuschließen. 

Avifauna 

Neben einem hohen Anteil von weit verbreiteten und ungefährdeten Vogelarten wur-
den im direkten Umfeld des B-Plan-Gebietes fünf gefährdete, aber nicht planungs-
relevante Vogelarten kartiert. Die Nachweise liegen alle im Bereich des südöstlich 
des Geltungsbereiches gelegenen geschützten Landschaftsbestandteiles. Folgende 
Arten wurden dort durch HAMANN & SCHULTE erfasst: Bachstelze, Bluthänfling, Gelb-
spötter, Goldammer und Star.  
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Im Rahmen der von ÖKOPLAN (2017 b) durchgeführten Erfassungen wurden zudem 
die als planungsrelevant geltenden Arten Rotmilan (Milvus milvus) und Teichrohr-
sänger (Acrocephalus scirpaceus) als Nahrungsgäste sowie Mäusebussard (Buteo 
buteo), Turmfalke (Falco tinnunculus) und Waldkauz (Strix aluco) als Brutvögel im 
Bereich des Plangebietes nachgewiesen. Darüber hinaus sind Vorkommen von 
Habicht (Accipiter gentilis), Schleiereule (Tyto alba), Steinkauz (Athene noctua), 
Uhu (Bubo bubo) und Wanderfalke (Falco peregrinus) als Nahrungsgäste nicht 
auszuschließen.  

Schmetterlinge 

Gemäß HAMANN & SCHULTE (2011) ist der westliche Abschnitt des Plangebietes Teil 
eines Schmetterlingslebensraumes hoher Bedeutung. Hier wurde das gefährdete 
Sumpfhornklee-Widderchen nachgewiesen.  

2.2.1.4 Biologische Vielfalt  

Die biologische Vielfalt umfasst gemäß § 7 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG „... die Vielfalt der 
Tier- und Pflanzenarten einschließlich der innerartlichen Vielfalt sowie die Vielfalt an 
Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen.“ Nach KOCH et al. (2011) existiert 
weder eine einheitliche Untersetzung des Begriffs für Planungsfragen noch liegen 
umfassenden Ansätze zur planungspraktischen Operationalisierung der biologischen 
Vielfalt vor. Eine plangebietsbezogene Einschätzung der Arten- und Biotopvielfalt ist 
daher nur anhand der vorkommenden Biotoptypen und Arten möglich. 

Der überwiegende Teil des Plangebietes wird von Ackerfläche eingenommen, die 
eine geringe Struktur- und Artenvielfalt aufweist. Die biologische Vielfalt im Bereich 
der Brachfläche ist dagegen als hoch einzustufen, da sich in diesen Bereichen 
Vegetation spontan ansiedeln und entwickeln kann, so dass sich ein vielfältiger 
Lebensraum eigendynamisch entwickeln kann. Die Gehölzbestände der Friedhofs-
allee bestehen zwar fast ausschließlich aus Linden, jedoch ist aufgrund der einseitig 
vorhandenen Unterpflanzung mit einer Hecke (s. Abb. 3) ein strukturreicher Lebens-
raum vorhanden, der hinsichtlich seiner biologischen Vielfalt als mittel bis hoch ein-
zustufen ist.  

2.2.2 Boden 

2.2.2.1 Bodentypen/ -arten 

Gemäß Bodenkarte von Düsseldorf, Blatt L 4706 (GEOLOGISCHES LANDESAMT NRW 
1978) herrschen im Geltungsbereich Parabraunerde und Pseudogley-Parabraunerde 
sowie Pseudogley als Bodentypen vor. 

2.2.2.2 Schutzwürdige Böden 

Gemäß der aggregierten Bodenfunktionskarte des KREIS METTMANN (2012) umfasst 
das Plangebiet überwiegend Standorte mit hoher Bedeutung und Leistungsfähigkeit, 
die ein Vorbehaltsgebiet (zweit höchste Schutzkategorie) für den Bodenschutz dar-
stellen. Die Böden im Bereich der Friedhofsallee sowie der Selbecker und Ratinger 
Straße werden als anthropogen beeinflusst dargestellt.  In diesen Bereichen treten 
zudem sehr kleinräumig Böden von allgemeiner Bedeutung auf.  
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2.2.2.3 Altlasten und Kampfmittel 

Gemäß der vorliegenden Begründung zum B-Plan Nr. 57 liegen innerhalb des  
B-Plan-Gebietes keine Altlasten vor (STADT HEILIGENHAUS 2017); im Zuge der Bau-
grunduntersuchung wurde jedoch eine abfallrechtliche Bewertung der Böden vorge-
nommen. Nach den vorliegenden Analysen sind die Proben der LAGA-Kategorie 
Z 1.2 zuzuordnen. Zudem ist davon auszugehen, dass zumindest in Teilbereichen 
die Böden in die LAGA-Kategorie Z 2 einzuordnen sind. Zudem wurden die vorhan-
denen Schwarzdecken im Bereich der Friedhofsallee und des Fußweges untersucht. 
Im Bereich der Friedhofsallee sind sie als teerfrei und damit als asphaltgebunden zu 
bewerten; im Bereich des Fußweges sind sie als teerhaltig einzustufen (KÜGLER 
2004).   

Die Auswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ergab einen Hinweis auf einen 
Sprengtrichter im nördlichen Planbereich sowie auf zwei Laufgräben im Bereich der 
Planstraße A sowie im nördlichen Gewerbe GE 1 (STADT HEILIGENHAUS 2017).  

2.2.3 Wasser 

2.2.3.1 Grundwasser 

Generell weisen die anstehenden Böden nur eine geringe Porendurchlässigkeit auf, 
so dass Stau- und Schichtwasser auftreten kann (KÜGLER 2004). Angaben zum 
Grundwasser liegen nicht vor.   

2.2.3.2 Oberflächengewässer 

Natürliche Oberflächengewässer sind im Bereich des B-Plan-Gebietes nicht vor-
handen. Außerhalb des Geltungsbereiches verläuft der Leibecker Bach, zu dessen 
Einzugsgebiet auch der Geltungsbereich des B-Plan-Gebietes gehört. Der ehemals 
verrohrte Leibecker Bach wurde im Zuge der Rekultivierung der Deponie Leibeck 
renaturiert und fließt nun offen an der südöstlichen Seite der Deponie vorbei. Nach 
dem Passieren der Deponie tritt der Bach wieder in eine Verrohrung ein, die er erst 
kurz vor der Einmündung in die Anger wieder verlässt (IB BECK 2005).  

Laut Auskunft der STADT HEILIGENHAUS (mündl. Mittl vom 28.02.2012) fällt der 
Leibecker Bach nördlich der Deponie in den Sommermonaten regelmäßig trocken. 

2.2.4 Klima / Luft 

2.2.4.1 Regionalklima 

Die Stadt Heiligenhaus ist dem ozeanisch geprägten, nordwestdeutschen Klima-
bereich zuzuordnen. Dieser zeichnet sich durch eine überwiegend wechselhafte 
Witterung mit milden, feuchten Wintern und mäßig warmen Sommern aus. Die Nie-
derschlagsmenge beträgt im Jahresdurchschnitt 1.100 mm, bedingt durch die Stau-
erscheinungen an den Hängen des Bergischen Landes treten vielfach Dauernieder-
schläge auf. Der Wind weht überwiegend aus einem Sektor von West bis Süd-West 
über Süd bis Süd-Ost (MURL 1989). 
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2.2.4.2 Mikroklima / Klimatope 

Nach LESER (1984) können die Einflüsse des Klimas mikroklimatisch mit dem Begriff 
„Klimatop“ charakterisiert werden. Dies ist möglich, sobald einheitliche Gegebenhei-
ten zur Unterscheidung verschiedener Funktionseinheiten beitragen. Dies können 
natürliche Faktoren wie die Oberflächenbeschaffenheit (Relief, Hangneigung, Expo-
sition, Vegetation etc.) oder auch anthropogene Einflussgrößen wie Bebauung oder 
großflächige Versiegelung sein. Die Übergänge zwischen verschiedenen Klimatopen 
sind häufig fließend. 

Das B-Plan-Gebiet liegt in einer durch einen hohen Freiflächenanteil charakterisier-
ten Stadtrandlage, so dass es dem Klimatop des Freilandes zuzuordnen ist. Kenn-
zeichnend sind gute klimatische Austauschbedingungen, die zu einem thermisch 
bedingten, horizontalen Luftaustausch (Kaltluftentstehung und -abfluss) beitragen 
und somit zu einer Verbesserung der stadt- und bioklimatischen Bedingungen in den 
angrenzenden Misch- und Wohnsiedlungsbereichen führen (Durchlüftung, Luftre-
generation). Laut Freiflächenplan der Stadt Heiligenhaus sollten diese Gebiete von 
mehrgeschossiger Bebauung freigehalten werden (GRUPPE ÖKOLOGIE UND PLANUNG 
1987). 

2.2.4.3 Lufthygiene 

Luftverunreinigende Stoffe können als Partikel (z. B. Staub), Gase (z. B. Stickstoff-
dioxid) oder Gerüche auftreten. Unabhängig von der großräumigen, durch gebiets-
externe Emissionsquellen verursachten Hintergrundbelastung eines Raumes kann 
es durch lokale Emittenten (Industrie-/ Gewerbeanlagen, Kfz-Verkehr, Hausbrand) 
zu einer Erhöhung der Grundbelastung kommen. 

Aktuelle Daten zur Luftgüte liegen für den Bereich bzw. das Umfeld des B-Planes 
nicht vor. Lufthygienische Vorbelastungen ergeben sich durch den Kfz-Verkehr auf 
der Ratinger Straße und der Friedhofsallee sowie aus der Nutzung des nördlich an 
den Geltungsbereich angrenzenden Gewerbegebietes. Darüber hinaus entstehen 
lufthygienische Belastungen aus dem Anlieferverkehr für die südwestlich des B-
Plan-Gebietes gelegene Grünannahmestelle der Stadt Heiligenhaus. Diese Vorbe-
lastung wird sich im Hinblick auf den nah gelegenen Ausbau der A44 zukünftig 
erhöhen.   

2.2.5 Landschaft (Landschaftsbild) 

Unter dem Schutzgut Landschaft kann einerseits der Landschaftshaushalt, anderer-
seits die äußere, sinnlich wahrnehmbare Erscheinung von Natur und Landschaft – 
das Landschaftsbild – verstanden werden (GASSNER et al. 2005). Da bereits wesent-
liche Aspekte des Landschaftshaushaltes durch die abiotischen und biotischen 
Schutzgüter abgedeckt werden, wird hier primär auf das Landschafts- bzw. Ortsbild 
eingegangen. 

Das B-Plan-Gebiet und sein Umfeld weisen eine vielfältige Nutzungsstruktur auf. 
Acker- und Grünlandflächen werden durch Gehölzgruppen angereichert und geglie-
dert. Insbesondere die baumbestandene Friedhofsallee ist als belebendes Land-
schaftselement einzustufen. In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuwie-
sen, dass Teile der Alleebäume durch Sturmereignisse der letzten Jahre  stark ge-
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schädigt worden sind. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht mussten nach 
den Sturmereignissen Bäume entnommen bzw. stark zurück geschnitten werden. Im 
Ergebnis präsentiert sich die Allee zum heutigen Zeitpunkt als wenig homogen und 
hat an Wert als landschaftsprägendes Element verloren. 

Das Gelände fällt in Richtung der Deponie sanft ab und ermöglicht im Bereich des 
Fußweges südlich der Feuerwache einen weiten Ausblick nach Süden weit über die 
tiefer gelegene, rekultivierte Kuppe der Deponie Leibeck hinaus. Die Vielfalt des 
Plangebietes und seines Umfelds ist demnach als hoch einzustufen.  

Hinsichtlich der Naturnähe sind die Flächen des B-Plan-Gebietes als „mittel“ zu 
bewerten, da sie nur untergeordnet im Bereich der Brachflächen einer spontanen 
Vegetationsentwicklung unterliegen.  

Mit den alten Hofanlagen Groß- und Klein-Selbeck sind im Umfeld Relikte einer 
ehemaligen, landschaftstypischen und kulturhistorisch verankerten landwirtschaft-
lichen Nutzung vorhanden, die einen starken Wiedererkennungs- und Identifika-
tionswert aufweisen und somit zu einer hohen Eigenart beitragen. Dennoch ist eine 
zunehmende Überprägung durch neuere städtische Nutzungen zu verzeichnen. 
Sowohl die Kulisse des bestehenden Gewerbegebietes nördlich des Gebietes als 
auch das Neubaugebiet im Bereich der Borkumstraße nordwestlich des Plange-
bietes prägen das Landschaftsbild. Die vorhandene Deponie Leibeck ist zwar 
stillgelegt und rekultiviert, wirkt jedoch als deutlich künstliches Element in die 
Landschaft hinein. Des Weiteren sind die versiegelten Flächen der Grünannahme-
stelle der Stadt Heiligenhaus an der Friedhofsallee ein weiteres anthropogenes 
Element im direkten Umfeld des Vorhabens. Insgesamt ist daher von einem mittleren 
Eigenartserhalt auszugehen.  

2.2.6 Menschen (inkl. Gesundheit) 

„Das Schutzgut „Mensch, seine Gesundheit und die Bevölkerung“ umfasst sämtliche 
Funktionen der Umwelt, die sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der 
innerhalb des Plangebiets oder seines Wirkungsbereichs arbeitenden und wohnen-
den Menschen auswirken können.“ (BUNZEL 2005). Hierzu gehören Wohn- und 
Erholungsfunktionen sowie Vorbelastungen bzgl. Lärm und Luftschadstoffe.  

2.2.6.1 Wohnfunktion 

Innerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes besteht keinerlei Wohnfunktion.  

In unmittelbarer Nachbarschaft des Plangebietes sind westlich der Friedhofsallee 
einzelne Wohnhäuser im Bereich einer Gärtnerei vorhanden. Darüber hinaus liegen 
im näheren Umfeld des B-Plan-Gebietes die Hofanlagen Groß- und Klein-Selbeck 
(Entfernung Luftlinie ca. 100 m) mit den dazu gehörigen Wohnhäusern.  

Östlich des Geltungsbereiches besteht ein einzelnes Wohnhaus im Bereich des so 
genannten Werker Waldes. Ebenfalls östlich, in geringer Entfernung zum B-Plan-
Gebiet liegen zusammenhängende Wohnsiedlungsbereiche an der Ratinger / 
Tilsiter Straße.  
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2.2.6.2 Erholungsfunktion 

Den landwirtschaftlich genutzten Flächen des B-Plan-Gebietes selbst kommt zwar 
aufgrund der fehlenden erholungsrelevanten Infrastruktur keine direkte Bedeutung 
für die Erholungsnutzung zu, dennoch tragen sie als unverbaute Kulisse zur 
Erhöhung des Erlebniswertes des Umfeldes (s. u.) bei. 

Die fußläufige Verbindung zwischen Friedhofsallee und Ratinger Straße, die Fried-
hofsallee selbst und auch der frei zugängliche Bereich der rekultivierten Deponie im 
direkten Umfeld des Plangebietes werden intensiv von Erholungssuchenden zum 
Spazieren gehen genutzt. Der Schwerpunkt der Erholungsnutzung liegt im Bereich 
der Deponie, dem im Zuge der Rekultivierung neu geschaffenem Wegesystem ist 
dabei eine lokale Bedeutung für die Erholungsnutzung beizumessen. Darüber 
hinaus ermöglicht sie durch ihre Höhe einen guten Ausblick in die umgebende 
Landschaft. 

2.2.6.3 Vorbelastungen (Immissionen) 

Lufthygienische Vorbelastungen bzw. Lärmbelastungen sind durch den Kfz-Verkehr 
auf der Ratinger Straße (L 156) und der Friedhofsallee sowie die Nutzung des 
bestehenden Gewerbegebietes und der Grünabfallannahmestelle der Stadt 
Heiligenhaus gegeben. 

2.2.7 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

2.2.7.1 Kulturgüter 

„Kulturgüter im Sinne der Umweltprüfungen sind Zeugnisse menschlichen Handelns 
ideeller, geistiger und materieller Art, die als solche für die Geschichte des Men-
schen bedeutsam sind und die sich als Sachen, als Raumdispositionen oder als 
Orte in der Kulturlandschaft beschreiben und lokalisieren lassen.“ (UVP-Gesell-
schaft o. J.: 18). Der Begriff „Kulturgut“ umfasst demnach sowohl Einzelobjekte oder 
Mehrheiten von Objekten einschließlich ihres notwendigen Umgebungsbezuges als 
auch flächenhafte Ausprägungen sowie räumliche Beziehungen bis hin zu kultur-
historisch bedeutsamen Landschaftsteilen und Landschaften. 

Einzelne Baudenkmäler oder Denkmalbereiche sind innerhalb des Plangebietes 
nicht ausgewiesen.  

Das RHEINISCHE AMT FÜR DENKMALPFLEGE (schriftl. Mittl vom 30.09.2004) nennt im 
näheren Umfeld des B-Plan-Gebietes das Gut Klein-Selbeck als prägend im Sinne 
des § 25 Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NW).  

Im weiteren Umfeld des B-Plan-Gebietes bestehen Baudenkmäler an der Selbecker 
Straße 26 (Gut Groß-Selbeck) und an der Ratinger Straße 38.  

Im Rahmen der durch die Abteilung Prospektion des Landschaftsverbandes Rhein-
land – Amt für Bodendenkmalpflege durchgeführten Grunderfassung (Begehung) 
ergaben sich keine Hinweise auf Bodendenkmäler. 

2.2.7.2 Sonstige Sachgüter 

Der Begriff des „Sachgutes“ umfasst alle körperlichen Gegenstände; im Rahmen der 
Umweltprüfung sind jedoch nur planungsrelevante Sachgüter, die nicht bereits im 
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Zusammenhang mit anderen Schutzgütern (z. B. Menschen, Luft) abgehandelt 
wurden, zu thematisieren (GASSNER et al. 2005). Zu den „sonstigen Sachgütern“ 
i. e. S. zählen gesellschaftliche Werte, die eine hohe funktionale Bedeutung hatten 
oder noch haben. Ferner können im Einzelfall auch Nutzungen unter dem Aspekt 
spezifische Funktionen, bauliche Anlagen sowie Leitungen von hohem öffentlichen 
Interesse wie z. B. übergeordnete Ver-, Entsorgungs- oder Verkehrsanlagen als 
Sachgüter mit in die Umweltprüfung einbezogen werden. 

Sonstige Sachgüter im o. g. Sinne sind von den Planungen nicht betroffen; auch im 
Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange aus dem Jahr 2004 ergaben 
sich keine Hinweise auf Leitungstrassen etc. innerhalb des Plangebietes. Südöstlich 
des Geltungsbereiches verläuft eine Hochspannungsleitung in mehreren hundert 
Metern Entfernung. 

2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung 

2.3.1 Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt 

2.3.1.1 Pflanzen / Biotoptypen 

Baubedingt besteht prinzipiell das Risiko, dass angrenzende Gehölze durch 
Baumaschinen und -fahrzeuge beschädigt werden; dies lässt sich durch 
entsprechende Maßnahmen (DIN 18.920) verhindern. 

Anlagebedingt führt die Flächenversiegelung zum vollständigen Verlust der Acker-
fläche, der Fettwiese, den Kleingehölzstrukturen und der Gehölze der Friedhofs-
allee; die Brachfläche im Westen des Plangebietes bleibt hingegen erhalten, die 
Friedhofsallee wird als drei reihige Allee erneuert/ersetzt werden. Der dauerhafte 
und  vollständige Verlust der genannten Biotopstrukturen bzw. der für Flora und 
Fauna vorhandenen Lebensräume kann nur außerhalb des B-Plan-Gebietes ausge-
glichen werden. Diesbezüglich steht südwestlich des Plangebietes eine ca. 7,78 ha 
große Ackerfläche zur Verfügung (siehe LBP).  

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen wirken sich vor allem auf das faunistische 
Arteninventar aus (s. 2.3.1.2). 

2.3.1.2 Tiere 

Bau- und nutzungsbedingte Auswirkungen auf die Fauna bestehen in Form von 
akustischen und optischen Störwirkungen. Durch den Maschineneinsatz können 
Tiere getötet, Lebensstätten (insbesondere Nester) zerstört und Arten beunruhigt 
werden. 

Anlagebedingt geht Lebensraum verloren, der als Brut- und Nahrungshabitat dient. 
Zudem kommt es aufgrund der Neuanlage der Allee zu einem temporären Verlust 
einer bedeutenden Leitstruktur für Fledermäuse.  

Um ein projektbedingtes Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbeständen gem. 
§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausschließen zu können sind Schutz- und Ver-
meidungsmaßnahmen bzw. vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich 
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(siehe Kap. 2.4 bzw. ÖKOPLAN 2017 b). Unter Berücksichtigung dieser sind 
erhebliche Auswirkungen nicht zu erwarten.  

Für die nicht planungsrelevanten, aber gefährdeten Vogelarten Goldammer, Gelb-
spötter, Bluthänfling, Star und Bachstelze ergeben sich keine erheblichen Beein-
trächtigungen. Der Schwerpunkt des Brutreviers der Goldammer liegt innerhalb des 
GLB, der unverändert erhalten bleibt; damit ist ein Verlust des Brutreviers nicht zu 
erwarten. Auch für die „brutverdächtigen“ Arten Bluthänfling und Gelbspötter stehen 
im Bereich des geschützten Landschaftsbestandteiles weiterhin geeignete Struk-
turen zur Verfügung. Aufgrund der vorliegenden Daten ist für die Arten Star und 
Bachstelze ebenfalls ein Schwerpunkt des Lebensraumes innerhalb des geschütz-
ten Landschaftsbestandteiles anzunehmen, so dass auch hier Verluste von Brutre-
vieren nicht anzunehmen sind.  

Das Schmertterlingshabitat, dem eine hohe Bedeutung zugewiesen wurde, bleibt 
erhalten. 

2.3.1.3 Biologische Vielfalt 

Der bau- und anlagebedingte Verlust der Biotopstrukturen führt zu einer Verringe-
rung der biologischen Vielfalt im B-Plan-Gebiet. Als Kompensationsmaßnahme wird 
eine Ackerfläche im Umfeld des Geltungsbereiches in Extensivgrünland umge-
wandelt, sodass hier im Gegenzug eine Steigerung der biologischen Vielfalt zu 
verzeichnen sein wird.  

2.3.2 Boden 

2.3.2.1 Bodentypen und -arten / schutzwürdige Böden 

Baubedingt können sich für die natürlich gewachsenen Böden negative Auswirkun-
gen – z. B. Bodenverdichtungen - durch das Befahren mit Baufahrzeugen oder die 
temporäre Nutzung von Flächen für die Baustelleneinrichtung ergeben. Das Risiko 
des Schadstoffeintrages in die wenig durchlässigen Böden ist als gering einzustufen 
und kann durch geeignete Maßnahmen weiter minimiert werden (s. Kap. 2.4.1). 

Anlagebedingt führt die Umsetzung des B-Plans zu einer Neuversiegelung von 
Flächen in einer Größenordnung von ca. 5,3 ha, die zu einem dauerhaften Verlust 
der dort vorhandenen Bodenfunktionen führt. Betroffen davon sind vor allem Stand-
orte, die aufgrund ihrer hohen Bedeutung und Leistungsfähigkeit als Bodenvorbe-
haltsgebiet (zweit höchste Schutzkategorie) eingestuft worden sind. Hinsichtlich des 
Schutzgutes Boden ist eine Vollversiegelung im Bereich natürlich gewachsener 
Böden in diesem Umfang als erheblich anzusehen. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen ergeben sich nicht. 

2.3.2.2 Altlasten und Kampfmittel 

Da innerhalb des B-Plan-Gebietes Altlasten weder bekannt sind noch vermutet 
werden, sind diesbezüglich auch keine bau-, anlage- oder nutzungsbedingten Aus-
wirkungen zu erwarten.  

Eine fachgerechte Behandlung der Böden entsprechend ihrer Einstufung in die 
LAGA-Kategorie sowie eine fachgerechte Entsorgung der teerhaltigen Schwarz-
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decken vorausgesetzt, ergeben sich keine erheblich negativen Umweltauswir-
kungen in Bezug auf Bau, Anlage oder Nutzung des neuen Gewerbegebietes.  

Aufgrund der Hinweise auf Kampfmittel im Plangebiet sind entsprechende Maß-
nahmen (s. Kap. 2.4) vorzusehen, unter derer Berücksichtigung keine erheblich 
negativen Auswirkungen zu befürchten sind.  

2.3.3 Wasser 

2.3.3.1 Grundwasser 

Bei Beachtung der üblichen Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen bei Baustellen-
einrichtung und -betrieb und aufgrund der geringen Durchlässigkeit der anstehen-
den Böden ist nicht mit einem baubedingten Eintrag von Schadstoffen in das Grund-
wasser zu rechnen.  

Anlagebedingt führt die umfangreiche Bodenversiegelung zu einer Verminderung 
versickerungsfähiger Oberfläche innerhalb des B-Plan-Gebietes. Da der Boden be-
reits im Ausgangszustand nur in geringem Umfang versickerungsfähig ist (KÜGLER 
2004), ergeben sich daraus keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen.  

Betriebsbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten.  

2.3.3.2 Oberflächengewässer 

Dem baubedingten Risiko des Schadstoffeintrages in den benachbarten Leibecker 
Bach kann durch entsprechende Maßnahmen (z. B. fachgerechte Wartung der 
Baumaschinen) vorgebeugt werden.  

Anlagebedingt verliert das Plangebiet seine Funktion als Einzugsgebiet des 

Leibecker Baches. Dieser Effekt kann durch die Einleitung von unverschmutztem 

Oberflächenwasser vor Ort gemindert werden. Zu diesem Zweck erfolgt im An-

schluss an das Regenrückhalte- und Regenklärbecken eine gedrosselte Einleitung 

in den Leibecker Bach. Den Vorgaben des §51a des Landeswassergesetzes des 

Landes Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) wird demzufolge entsprochen.   

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Gewässer sind nicht zu erwarten.  

2.3.4 Klima / Luft 

2.3.4.1 Mikroklima / Klimatope 

Baubedingte Auswirkungen auf das Mikroklima sind im Bereich des B-Plan-Gebie-
tes nicht zu erwarten.  

Das im Geltungsbereich vorherrschende „Freilandklima“ verändert sich anlagebe-
dingt in Richtung „Gewerbeklima“, das durch eine starke sommerliche Aufheizung 
sowie eine geringere Luftfeuchtigkeit durch fehlende Vegetation charakterisiert wird. 
Demzufolge verliert das Plangebiet seine stadtklimatische Ausgleichsbedeutung. 
Aufgrund der Lage am Stadtrand stehen im Umfeld jedoch weiterhin umfassende 
klimatische Ausgleichsflächen zur Verfügung, so dass sich keine erhebliche Verän-
derung der mikroklimatischen Verhältnisse des Umfeldes ergeben. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen ergeben sich vor allem durch die Zunahme luft-
hygienischer Belastungen (s. dazu 2.3.4.2). 

2.3.4.2 Lufthygiene 

Die vor allem durch den Betrieb der Baufahrzeuge und Maschinen zu erwartende, 
geringe Erhöhung der Schadstoffbelastung der Luft tritt nur temporär auf und wird 
daher als nicht erheblich bewertet. Durch entsprechende Maßnahmen (Einsatz 
möglichst „umweltverträglicher“ Baufahrzeuge und -maschinen) können die Auswir-
kungen gering gehalten werden. 

Anlagebedingt verliert das Plangebiet seine lufthygienische Ausgleichsbedeutung. 

Gemäß vorliegendem Verkehrsgutachten (BRILON BONDZIO WEISER GmbH 2014) ist 
durch die Entwicklung der gesamten Gewerbegebiete im Umfeld (B-Plan Nr. 57 stellt 
nur ein Teilbereich dar) betriebsbedingt mit einer Zunahme des Verkehres um ca. 
6.800 Kfz/24h zu rechnen. Durch den Durchbau der A 44 und den Anschluss der 
Ratinger Straße an die A 44 ist mit einer zusätzlichen, erheblichen Verkehrszu-
nahme im Zuge der Ratinger Straße um etwa 40 % zu rechnen. Damit verbunden ist 
auch eine Erhöhung der lufthygienischen Belastungen; genaue Prognosen liegen 
hierzu nicht vor. Darüber hinaus ist eine Erhöhung der lufthygienischen Belastung je 
nach Art des angesiedelten Gewerbes möglich; da die Festsetzung des Gewerbege-
bietes unter Berücksichtigung des Abstanderlasses erfolgt, sind erheblich nachteilige 
Umweltauswirkungen diesbezüglich jedoch nicht zu erwarten. Lufthygienische Aus-
gleichsflächen sind zudem im Umfeld des Plangebietes ausreichend vorhanden. 

2.3.5 Landschaft (Landschaftsbild) 

Baubedingte Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes entstehen während des 
Baustellenbetriebs, werden aber aufgrund des temporären Charakters als uner-
heblich bewertet. 

Hinsichtlich des Landschaftsbildes ergeben sich anlagebedingt Beeinträchtigungen 
durch die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes in Richtung der Deponie 
Leibeck. Die weitere Überbauung von Ackerfläche wird eine stärkere anthropogene 
Überprägung des Raumes ergeben. Aufgrund der bereits bestehenden Vorbelas-
tung durch das angrenzende Gewerbe sowie der geplanten Eingrünung des Gewer-
begebietes sind die Beeinträchtigungen nicht als erheblich einzustufen.  

Die geschützten Landschaftsbestandteile (Siepen des Leibecker Baches und Werker 
Wald) sowie die alten Hofanlagen Groß- und Klein-Selbeck bleiben mit ihrem direk-
ten Hofumfeld als landschaftsbildprägende Elemente erhalten. Aufgrund der geplan-
ten Erschließung ist ein Erhalt der Gehölze an der Friedhofsallee nicht möglich. Da-
rüber hinaus ist ein Großteil der Alleebäume durch Sturmereignisse der letzten Jahre 
(Tiefdruckgebiet Ela im Jahr 2014) stark geschädigt worden. Aus Gründen der Ver-
kehrssicherungspflicht mussten nach den Sturmereignissen Bäume entnommen 
bzw. stark zurück geschnitten werden. Im Ergebnis präsentiert sich die Allee zum 
heutigen Zeitpunkt als wenig homogen und abschnittsweise als nicht erhaltenswert, 
sodass eine Neuanlage der Allee mit Gehölzen hoher Pflanzqualitäten (Stammum-
fang 25 - 30 cm) - eine entsprechende Entwicklungszeit vorausgesetzt - wieder ein 
homogenes Erscheinungsbild erzeugen wird. Durch die Neuanlage einer drei reih-
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igen Allee wird Ersatz für dieses prägende und belebende Element des Landschafts-
bildes geschaffen.  

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Landschaftsbild / die Landschaft sind nicht 
zu erwarten.  

2.3.6 Menschen (inkl. Gesundheit) 

2.3.6.1 Wohnfunktion 

Während der Bauphase ergeben sich für die im Umfeld wohnenden Menschen 
Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub und Luftschadstoffe, die aufgrund ihres 
temporären Charakters als nicht erheblich angesehen werden. 

Da innerhalb des B-Plan-Gebietes keine Wohnnutzung besteht, ergeben sich keine 
anlagebedingten Auswirkungen auf die Wohnfunktion.  

Gemäß vorliegendem Verkehrsgutachten (BRILON BONDZIO WEISER GmbH 2014) ist 
durch die Entwicklung der gesamten Gewerbegebiete im Umfeld (B-Plan Nr. 57 stellt 
nur ein Teilbereich dar) betriebsbedingt mit einer Zunahme des Verkehres um ca. 
6.800 Kfz/24h zu rechnen. Durch den Ausbau der A 44 und den Anschluss der 
Ratinger Straße an die A 44 ist mit einer zusätzlichen, erheblichen Verkehrszunah-
me im Zuge der Ratinger Straße um etwa 40 % zu rechnen. Erhebliche Auswirkun-
gen des Verkehrslärms auf die an das Plangebiet angrenzende Wohnbebauung, ins-
besondere im Bereich der Tilsiter Straße, sind nicht auszuschließen, genaue Anga-
ben hierzu (Lärmschutzgutachten) liegen jedoch nicht vor, sodass eine abschlie-
ßende Beurteilung nicht möglich ist. 

2.3.6.2 Erholungsfunktion 

Baubedingt können sich Einschränkungen der fußläufigen Wegeverbindungen erge-
ben, aufgrund des temporären Charakters sind diese jedoch nicht als umwelterheb-
lich einzustufen.  

Unter der Prämisse, dass die fußläufigen Wegeverbindungen im Bereich der fest-
gesetzten Straßenverkehrsflächen wieder hergestellt werden, ergeben sich keine 
anlagebedingten Beeinträchtigungen.  

Der Schwerpunkt der Erholungsnutzung liegt vor allem im Bereich der rekultivierten 
Deponie, welche durch die Planungen nicht betroffen ist. Durch die Ansiedlung des 
Gewerbegebietes in ihrem unmittelbaren Umfeld kommt es jedoch zu einer betriebs-
bedingten Erhöhung der Lärm- und Schadstoffbelastung, die zusätzlich zu den op-
tischen Belastungen die Erholungsfunktion beeinträchtigt. 

2.3.6.3 Immissionen 

Eine temporäre Erhöhung der Lärm- und Schadstoffimmissionen ergibt sich während 
der Bauphase.  

Anlagenbedingte Auswirkungen sind nicht zu prognostizieren.  

Betriebsbedingt ergeben sich dauerhaft erhöhte Lärm- und Schadstoffbelastungen 
durch die Zunahme des Verkehrs; da hierzu keine genauen Angaben vorliegen ist 
eine abschließende Beurteilung nicht möglich(s. Kap. 2.3.6.1). Darüber hinaus ist 
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eine Erhöhung der lufthygienischen Belastung je nach Art des angesiedelten Gewer-
bebetriebes möglich; da die Festsetzung des Gewerbegebietes unter Berücksichti-
gung des Abstanderlasses erfolgt, sind erheblich nachteilige Umweltauswirkungen 
diesbezüglich nicht zu erwarten. 

2.3.7 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

2.3.7.1 Kulturgüter 

Aufgrund des Fehlens von Baudenkmälern im B-Plan-Gebiet ergeben sich diesbe-
züglich keine Auswirkungen.  

Die als prägend im Sinne des DSchG genannte Bebauung des Gutes Klein-Selbeck 
sowie das Baudenkmal im Bereich des Gutes Groß-Selbeck im Umfeld des Plange-
bietes sind durch die Planung nicht betroffen. Sie liegen in einer Entfernung von über 
100 m und werden durch die geplanten Baumreihen an der Friedhofsallee (eine ent-
sprechende Entwicklungszeit vorausgesetzt) optisch gut gegenüber dem neuen 
Gewerbegebiet abgeschirmt.  

2.3.7.2 Sonstige Sachgüter 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind innerhalb des Geltungsbereiches keine Lei-
tungen vorhanden, so dass sich diesbezüglich keine Auswirkungen ergeben.  

2.3.8 Wechselwirkungen 

Betrachtet werden bei den Wechselwirkungen die funktionalen und strukturellen 
Beziehungen zwischen den jeweiligen Schutzgütern sowie innerhalb von Schutz-
gütern. So können sich z. B. die Auswirkungen in ihrer Wirkung addieren oder u. U. 
auch zu einer Verminderung der Wirkungen führen. 

Da der Mensch nicht unmittelbar in das Wirkungsgefüge der Ökosysteme integriert 
ist, nimmt er als Schutzgut eine Sonderrolle ein. Die Wechselwirkungen, die durch 
den vielfältigen Einfluss des Menschen auf Natur und Landschaft verursacht werden, 
finden vor allem im Rahmen der Ermittlung von Vorbelastungen Berücksichtigung. 
So bestehen Wechselbeziehungen hinsichtlich der Schutzgüter „Menschen“ (Ge-
sundheit bzw. Schadstoffbelastung) und „Luft“. Eine abschließende Beurteilung die-
ser Aspekte kann jedoch erst erfolgen, wenn Angaben zur Immissionsbelastung 
vorliegen.  

Weitere Wechselwirkungen bestehen zwischen den Schutzgütern „Boden“ und 
„Wasser“, die beide durch Versiegelung betroffen und in ihrer Funktion beeinträch-
tigt werden können. Spezielle Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, die 
zu einer veränderten Wertung der einzelnen Standortfaktoren führen, sind im vor-
liegenden Fall jedoch nicht zu erkennen. 
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2.3.9 Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen 

Tab. 4: Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen 

Wirkfaktor zu erwartende Auswirkungen 
Bewer-
tung 

Schutzgut „Pflanzen / Tiere / biologische Vielfalt“  

baubedingt potenzielle Gefahr der Beschädigung angrenzender bzw. zum Erhalt 
vorgesehener Gehölzstrukturen; kann durch Schutzmaßnahmen 
verhindert werden 

o 

 Gefahr der Störung, Tötung und des Verlusts von Lebensstätten von 
Tieren; kann durch Maßnahmen weitestgehend vermieden werden o 

anlagebedingt umfangreicher Vegetationsverlust und Verringerung der biologischen 
Vielfalt; kann nur außerhalb des Geltungsbereiches ersetzt werden (x) 
Verlust von Lebensraum der planungsrelevanten Arten als Nahrungs- 
und Bruthabitat dient; Umsetzung von vorgezogenen Ausgleichs-
maßnahmen erforderlich 

o 

Verlust von Leitstrukturen für Fledermäuse; Vermeidungs- und 
Ersatzmaßnahmen erforderlich o 

betriebsbedingt optische und akustische Störwirkungen; Minderungsmaßnahmen sind 
vorzusehen o 

Schutzgut „Boden“ 

baubedingt evtl. Bodenverdichtungen; potenzielle Gefahr des Schadstoffeintrages 
gering aufgrund der natürlichen Bodeneigenschaften; Gefahr aufgrund 
pot. vorhandener Kampfmittel kann durch entsprechende Maßnahmen 
vorgebeugt werden 

o 

anlagebedingt Verlust der Bodenfunktionen durch Flächenversiegelung in der Größen-
ordnung von ca. 5,3 ha, überwiegend im Bereich von Bodenvorbehalts-
gebieten 

(x) 

betriebsbedingt keine Auswirkungen zu erwarten o 

Schutzgut „Wasser“ 

baubedingt potenzielle Gefahr des Schadstoffeintrages in Grundwasser / Ober-
flächengewässer: kann durch Schutzmaßnahmen verhindert werden o 

anlagebedingt Auswirkungen aufgrund der Verringerung des Einzugsgebietes des 
Leibecker Baches werden durch gedrosselte Einleitung gemindert o 

betriebsbedingt keine Auswirkungen zu erwarten o 

Schutzgut „Klima / Luft“ 

baubedingt geringe temporäre Erhöhung der Schadstoffbelastung durch Maschinen-
einsatz / Staubentwicklung o 

anlagebedingt mikroklimatische Veränderung von „Freilandklima“ zu „Gewerbeklima“; 
Verlust der lufthygienischen Ausgleichsbedeutung; lufthygienische Aus-
gleichsflächen im Umfeld vorhanden 

o 

betriebsbedingt Zunahme des Verkehrsaufkommens und somit der lufthygienischen 
Belastungen – weitläufige Ausgleichsflächen im Umfeld vorhanden o 

Schutzgut „Landschaft (Landschaftsbild)“ 

baubedingt temporäre Beeinträchtigung während der Baumaßnahmen o 

anlagebedingt weitere anthropogene Überprägung in einem bisher unbebauten, aber 
optisch vorbelastetem Freiraum, Minderungsmaßnahmen (Eingrünung, 
Neuanlage der Allee etc.) vorgesehen 

o 

betriebsbedingt keine Auswirkungen zu erwarten o 
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Fortsetzung Tab. 4: Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen 

Wirkfaktor zu erwartende Auswirkungen 
Bewer-
tung 

Schutzgut „Menschen“ 

baubedingt temporäre Beeinträchtigung der Anwohner bzw. Erholungssuchenden 
durch Luftschadstoffe und Lärm sowie mögliche Beeinträchtigung der 
fußläufigen Wegeverbindungen 

o 

anlagebedingt Erholungsfunktion durch anthropogene Überprägung des Raumes 
beeinträchtigt, Minderungsmaßnahmen (Eingrünung) vorgesehen o 

betriebsbedingt Erhöhung der verkehrsbedingten Lärm- und Schadstoffbelastung, genaue 
Angaben liegen nicht vor ? 

Festsetzung des Gewerbegebietes erfolgt unter Berücksichtigung des 
Abstanderlasses zum Schutz der bestehenden Wohnbebauung o 

Schutzgut „Kulturgüter und sonstige Sachgüter“ 

bau- und 
anlagebedingt 

Baudenkmal und prägende Bebauung nicht betroffen o 

betriebsbedingt keine Auswirkungen zu erwarten  o 

Erläuterungen (s. a. Kap. 2.1): 

O umweltverträglich und abwägungsunerheblich, d. h., es sind keine bis höchstens 
unerhebliche negative Umweltauswirkungen zu erwarten 

(x) bedingt umweltverträglich und abwägungserheblicher Umweltbelang, d. h., es sind 
erheblich negative Umweltauswirkungen zu erwarten, auf die in der planerischen 
Abwägung eingegangen werden muss 

 x nicht umweltverträglich und abwägungserheblicher Umweltbelang mit besonderem 
Gewicht, d. h., es sind erheblich negative Umweltauswirkungen zu erwarten, die aus 
umweltfachlicher Sicht in der planerischen Abwägung mit besonderem Gewicht 
behandelt werden müssen 

? aufgrund fehlender Angaben nicht abschließend beurteilbar 
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2.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 

 Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

2.4.1 Vermeidung und Verminderung  

Unter Berücksichtigung der relevanten Umweltziele hat die Vermeidung von Aus-
wirkungen absoluten Vorrang vor Ausgleich und Ersatz. 

Durch nachfolgend formulierte Maßnahmen können Beeinträchtigungen gemindert 
bzw. vermieden werden: 

 Verwendung schadstoffarmer Baumaschinen und -fahrzeuge, 

 fachgerechte und regelmäßige Wartung der Baumaschinen zur Vermeidung von 
Schadstoffeintrag in Boden, Grundwasser und Oberflächengewässer, 

 Einhaltung einer möglichst kurzen Bauphase, 

 Beschränkung der Rodungsarbeiten sowie Begrenzung von Erdmassenbewe-
gungen auf das unbedingt notwendige Maß, 

 getrennte, sachgemäße Lagerung des Oberbodens zur weiteren Verwendung;  
Beachtung der Bearbeitungsgrenzen nach DIN 18.915 beim Bodenabtrag, 

 unverzügliche Wiederherstellung temporär in Anspruch genommener Arbeits- 
und Lagerflächen, 

 Schutz und Sicherung von Vegetationselementen im Umfeld bzw. von (zeitweise) 
zu erhaltenden Gehölzen bei Durchführung der Baumaßnahmen gemäß DIN 
18.920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsbeständen“ und 
RAS-LP 4 „Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren vor 
Beeinträchtigungen während der Baumaßnahmen“, 

 zur Entsprechung der Vorschriften des § 44 Abs. 1 BNatSchG ("Tötungsverbot"): 
Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit der Vögel vor dem 01. März oder nach 
dem 30. September; sollte dies nicht möglich sein, Überprüfung der Flächen und 
Randbereiche auf (Brut-)Vorkommen direkt vor Beginn der Bauarbeiten, 

 zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbeständen haben die Bauar-
beiten vor Beginn der Brutzeit des Mäusebussards (bis spätestens Anfang März) 
zu erfolgen. Andernfalls ist eine vorhergehende Kontrolle auf ein aktuelles Brut-
geschehen erforderlich. Wird ein Brutpaar festgestellt, ist eine Horstschutzzone 
von 100 m um den Horst zu berücksichtigen, in der während der Brut- u. Auf-
zuchtzeit (Mitte März - Juli) keine Arbeiten stattfinden dürfen (ÖKOPLAN 2017b), 

 Baumhöhlen sind kurzfristig vor Fällung der Bäume auf einen Besatz durch 
Fledermäuse durch einen Fachbiologen zu überprüfen (ÖKOPLAN 2017b), 

 Beleuchtungen von Gebäuden bzw. Straßen sind Fledermaus / Insekten 
freundlich zu gestalten (Details s. ASP, ÖKOPLAN 2017b), 

 An größeren Gebäudeglasfronten sind entsprechende Maßnahmen zum Schutz 
vor Vogelkollisionen zu ergreifen (siehe SCHMID et al. 2008), 

 Um eine kontinuierliche Funktion der Allee als Nahrungshabitat und Leistruktur 
für Fledermäuse zu gewährleisten ist eine artenschutzkonforme Vorgehensweise 
bei der Neuanlage der Allee zu berücksichtigen (siehe ASP, ÖKOPLAN 2017b). 
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 Aufgrund des Hinweises auf Kampfmittel im Plangebiet ist vor Baubeginn eine 
Untersuchung  auf mögliche Kampfmittel durchzuführen. Bodenaufschüttungen 
die nach 1945 erfolgten sind auf das damalige Geländeniveau abzuschieben. Zur 
genauen Festlegung des abzuschiebenden Bereichs und der weiteren Vor-
gehensweise ist ein Ortstermin mit einem Mitarbeiter des Kampfmittelbeseiti-
gungsdienstes zu vereinbaren. Überdies sind alle Erdarbeiten im gesamten 
Geltungsbereich mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Falls Kampfmittel ge-
funden werden, ist die Erdarbeit einzustellen und die zuständige Behörde oder 
der Kampfmittelbeseitigungsdienst umgehend zu benachrichtigen. Sollten Erdar-
beiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahl-
gründungen etc. erfolgen, empfiehlt sich eine Sicherheitsdetektion. In der Plan-
zeichnung des Bebauungsplanes ist ein entsprechender Hinweis vorhanden. Die 
weitere Vorgehensweise ist dem Merkblatt des Kampfmittelbeseitigungsdienstes 
zu entnehmen (Anlage 2 der Begründung). 

2.4.2 Landschaftspflegerische Maßnahmen innerhalb des 
Plangebietes 

Details siehe LBP (ÖKOPLAN 2017a) 

Neuanlage der Friedhofsallee 

Entlang der Straße Friedhofsallee ist eine neue, dreireihige Allee aus einer hei-
mischen und für den Straßenraum geeigneten Baumart anzulegen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten.  

Erhalt von Gehölzen 

Der westlich entlang der Friedhofsallee (zwischen dem Abzweig zum Hof Klein 
Selbeck und dem Grundstück mit der Hausnummer 32) verlaufende Gehölzstreifen 
ist dauerhaft zu erhalten und für die Zeit der Bauausführung entsprechend zu 
schützen. 

Anlage von Gehölzpflanzungen 

Auf den Maßnahmenflächen M1 und M2 sowie auf den im B-Plan festgesetzten 
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sind flächige Gehölzpflanzungen anzulegen. Die Gehölzpflanzungen dienen sowohl 
der Ein- und Durchgrünung des Gewerbegebietes als auch der Abschirmung gegen-
über dem geschützten Landschaftsbestandteil. 

Erhalt einer Brachfläche 

Die Brachfläche im südwestlichen Teil des Plangebietes (M3) ist als Teil eines 
wertvollen Schmetterlingshabitats zu erhalten und zu erweitern.  

 
2.4.3  Vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen  

Siehe ASP (ÖKOPLAN 2017b) 

Umwandlung von Acker In Extensiv-Grünland 
Zur Wiederherstellung eines geeigneten Nahrungshabitats für Turmfalken, Mäuse-
bussard und Waldkauz (s. dazu Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag ÖKOPLAN 
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2017b) ist eine plangebietsexterne Ausgleichfläche, die sich derzeit als Acker 
darstellt, vor Beginn der Baumaßnahmen in extensiv genutztes Grünland 
umzuwandeln. Die Maßnahme dient gleichzeitig der Kompensation des Eingriffs 
(vgl. LBP; ÖKOPLAN 2017a). 

Erhalt eines Altbaumbestands 

Vorhabenbedingt sind Störungen und als Folge dieser ein Bruthabitatverlust für den 
Mäusebussard, der als planungsrelevante Art gilt, nicht auszuschließen. Aus diesem 
Grund ist als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den Verlust der Lebensstätte 
ein Waldbestand im räumlichen Bezug zum Plangebiet dauerhaft aus der Nutzung 
zu nehmen und zu erhalten. 

2.4.4 Kompensation 

Aus der Planung resultieren ausgleichspflichtige Beeinträchtigungen des Natur-
haushaltes. Im Rahmen der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wurde ein Gesamt-
defizit von 168.537 Wertpunkten ermittelt. Dieses wird über die Umwandlung von 
Acker in extensiv genutztes Grünland auf einer ca. 7,78 ha Kompensationsfläche 
südwestlich des Vorhabens zum Großteil ausgeglichen (s. LBP, ÖKOPLAN 2017 a). 
Insgesamt kann durch diese Maßnahme eine Biotopaufwertung von 155.600 
Wertpunkten erzielt werden.  

Es verbleibt ein Restkompensationsdefizit von 12.937 Wertpunkten. Dieses wird 
über die Anrechnung von Kompensationsüberschüssen, die im Rahmen von Aus-
gleichmaßnahmen anderer B-Pläne (Nr. 64 und 66) erzielten wurden, ausgeglichen. 
Der Eingriff gilt somit als ausgeglichen im Sinne des Gesetzes. 

 

2.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 

 bei Nichtdurchführung der Planung („Nullvariante“) 

Es ist davon auszugehen, dass sich der aktuelle Zustand des Plangebietes – zu-
mindest mittelfristig - nicht ändern wird. Die landwirtschaftliche Nutzung würde fort-
gesetzt, die Fettwiese und die Gehölzbestände blieben bestehen.  

2.6 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglich- 

 keiten 

Die Flächen des Plangebietes sind bereits im Regionalplan als Bereich für gewerb-
liche und industrielle Nutzung ausgewiesen und bieten innerhalb des Stadtgebietes 
die einzige Möglichkeit, größere gewerbliche Bauvorhaben anzusiedeln (STADT HEI-
LIGENHAUS 2017). Dementsprechend bestehen innerhalb des Stadtgebietes keine 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten für die Ansiedlung von großflächigen Gewer-
bebetrieben. 
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3 Zusätzliche Angaben 

3.1 Methodische Merkmale 

3.1.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten 
Verfahren bei der Umweltprüfung 

Die Umweltauswirkungen werden anhand vorliegender Daten sowie anhand eigener 
Untersuchungen umfassend ermittelt, beschrieben und bewertet. Dabei wurden ins-
besondere die Ergebnisse des Landschaftspflegerischen Begleitplans und des 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (ÖKOPLAN 2017a, b) in Verbindung mit der 
ökologischen Bestanderfassung von HAMANN & SCHULTE (2011) berücksichtigt. 

Die Bewertung der Schutzgüter im Ist-Zustand sowie die Beschreibung der Umwelt-
auswirkungen erfolgt verbal-argumentativ, die Darstellung der zusammenfassenden 
Bewertung erfolgt mit Hilfe einer Matrix in tabellarischer Form. 

Besondere technische Verfahren wurden nicht verwendet.  

3.1.2 Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammen-
stellung der Angaben aufgetreten sind  

Für das Schutzgut „Menschen“ konnte keine abschließenden Beurteilungen 
vorgenommen werden, da ein schalltechnisches Gutachten nicht vorliegt. 

Ansonsten traten bei der Bearbeitung keine nennenswerten Schwierigkeiten auf. 

3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Über- 
wachung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Gemäß § 4c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der 
Durchführung der Bauleitplanung eintreten, zu überwachen, um insbesondere un-
vorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu 
sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Zu diesem Zweck sind die 
genannten Maßnahmen sowie die Informationen der Behörden nach § 4 Abs. 3 
BauGB zu nutzen. 

Um unvorhergesehene Umweltauswirkungen vorsorglich zu vermeiden, sind die in 
Kap. 2.4.1 aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen zu berücksichtigen.  

Die beschriebenen Ausgleichsmaßnahmen sind aus Gründen des Artenschutzes als 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahme zu behandeln. Ihre Fertigstellung ist vor Beginn 
der Baumaßnahme zu kontrollieren; zudem ist die vorgesehene Pflege vertraglich 
zu sichern und regelmäßig zu kontrollieren (s. ÖKOPLAN 2017a, b). 
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3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die Stadt Heiligenhaus plant im Süd-Westen des Stadtgebietes die Ausweisung 
neuer Gewerbeflächen im Rahmen der Schaffung eines Innovationsparks. Die pla-
nungsrechtliche Sicherung einer Teilfläche soll über die Aufstellung des Bebauungs-
plans (B-Plans) Nr. 57 „westlich Ratinger Straße / östlich Friedhofsallee“ erfolgen, 
dessen Geltungsbereich eine Fläche von ca. 8,3 ha umfasst; er befindet sich nahe 
der Stadtgrenze zu Ratingen zwischen dem Ortsrand von Heiligenhaus und der 
stillgelegten und rekultivierten Deponie „Leibeck“. 

Ziel der Aufstellung des B-Plans ist es, die planungsrechtlichen Vorraussetzungen 
für die Ansiedlung von großflächigen Gewerbebetrieben auf Heiligenhauser Stadt-
gebiet zu schaffen. Gemäß den Darstellungen des Regionalplanes bieten diese 
Flächen die einzige Möglichkeit, größere gewerbliche Bauvorhaben innerhalb des 
Stadtgebietes zu realisieren. 

Mit der Anlage des Gewerbegebietes und der zugehörigen Festsetzung von Stra-
ßenflächen ist eine Neuversiegelung von ca. 5,3 ha Fläche verbunden, die derzeit 
überwiegend landwirtschaftlich genutzt wird; die damit verbundenen Auswirkungen 
bzgl. der Schutzgüter „Pflanzen / Tiere / biologische Vielfalt“ sowie „Boden“ werden 
als nur bedingt umweltverträglich und abwägungserheblich eingeschätzt, d. h., es 
sind erheblich negative Umweltauswirkungen zu erwarten, auf die in der planerisch-
en Abwägung eingegangen werden muss. Hinsichtlich der übrigen Schutzgüter wer-
den keine erheblich negativen Auswirkungen erwartet. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass eine abschließende Bewertung der entstehenden Lärm- und Schadstoffbelas-
tung durch den zusätzlich zu erwartenden Verkehr nicht möglich ist, da entsprech-
ende Gutachten nicht vorliegen.  

Zum B-Plan wurde eine Artenschutzprüfung durchgeführt mit dem Ergebnis, dass 
unter Berücksichtigung der genannten Schutz und Vermeidungs- sowie vorgezogen-
er Ausgleichsmaßnahmen keine Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG 
ausgelöst werden. Zudem wurde ein landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt, in 
dem u. a. Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen genannt werden. Im 
Rahmen der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wurde ein Gesamtdefizit von 168.537 
Wertpunkten ermittelt. Dieses wird über die Umwandlung von Acker in extensiv 
genutztes Grünland auf einer ca. 7,78 ha Kompensationsfläche südwestlich des 
Vorhabens zum Großteil ausgeglichen.  

Das verbleibende Kompensationsdefizit von 12.937 Wertpunkten wird über die An-
rechnung von Kompensationsüberschüssen, die im Rahmen von Ausgleichsmaß-
nahmen der B-Pläne Nr. 64 und 66 erzielten wurden, ausgeglichen. 

 

 

 

Essen, 10.02.2017 Bernd Fehrmann 
 (Dipl.-Ökol., Dipl.-Ing.) 
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